
Wir leben Gemeinschaft

Arbeits- 
programm 2020

Nachhaltigkeit
Verkehrswende

Arbeitszeit
Masterplan Verkehr

Deutschlandtakt Weichenstellung 2030

Freizeit

Altersversorgung

Tariflandschaft

Aufsichtsratwahl

Entgelt

Europawahl Bildung

Arbeit 4.0

Familie und Beruf

Mobiles Arbeiten

EVG Programm 2017– 2022



Wir leben



Gemeinschaft



4 | Arbeitsprogramm 2020  |  EVG Programm 2017– 2022

Stand: Juli 2019



Arbeitsprogramm 2020  |  EVG Programm 2017– 2022 | 5

INHALT

Baustein 1 
Für Demokratie und Frieden und  
für eine neue Wirtschaftsordnung .......................................6

Baustein 2
Für gute und wertschätzende Arbeit .................................13

Baustein 3
Für eine ökologische Verkehrswende ...............................17

Baustein 4
Für eine gerechte Teilhabe  
in Wirtschaft und Arbeitswelt .............................................23

Baustein 5
Für soziale Gerechtigkeit .....................................................27

Baustein 6
Für junge Menschen und ihre Zukunft ..............................31

Baustein 7
Für starke Gewerkschaften ..................................................33

Blick in die Zukunft – wir wagen ihn  ! ................................38

Die sechs Handlungsfelder .................................................39



6 | Arbeitsprogramm 2020  |  EVG Programm 2017– 2022

BAUSTEIN 1  
FÜR DEMOKRATIE UND FRIEDEN UND  
FÜR EINE NEUE WIRTSCHAFTSORDNUNG

Demokratie und Frieden sichern
Demokratie und Frieden sind unumstößliche Grund- 
ziele der Gewerkschaftsbewegung. Um beides dau-
erhaft zu erhalten, müssen die Menschen an der 
Entwicklung der Gesellschaft, in der sie leben, in 
hinreichendem Maße beteiligt werden. Deren breite 
politische, wirtschaftliche und kulturelle Teilhabe 
ist eine der tragenden Säulen unseres Gemeinwe-
sens. Die EVG trägt mit ihrem fortwährenden Ein-
satz in Wirtschaft und Gesellschaft zur dauerhaften 
Sicherung von Demokratie und Frieden bei. Dem 
liegt die Erkenntnis zugrunde, dass sich dieses Ziel 
nur durch ein Mehr an Mitbestimmung, an Chan-
cengleichheit und mit einem Höchstmaß an guter 
Bildung erreichen lässt. Die Gestaltung der Arbeits-
welt prägt ausschlaggebend die Zukunft und die 
Entwicklungschancen einer Demokratie.

Die Gewerkschaften haben zur Durchsetzung ih-
rer berechtigten Forderungen zur Gestaltung der 
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen das verfas-
sungsmäßige Recht, Arbeitskämpfe durchzuführen. 
Jegliche Versuche, daran zu rütteln, werden EVG 
und DGB abwehren. Darüber hinaus haben alle 
Deutschen das in Art. 20 Abs. 4 des Grundgesetzes 
verbriefte Recht zum Widerstand, sollte versucht 
werden, die freiheitlich-demokratische Grundord-
nung Deutschlands zu beseitigen. Die EVG würde 
in diesem Fall nach einer intensiven Mitglieder-
diskussion zusammen mit anderen demokratischen 
 Organisationen ihre Mitglieder zur Verteidigung 
von Demokratie und Grundrechten aufrufen. 

Aus diesen Grundüberzeugungen leitet sich das 
 politische Zielgerüst der EVG ab.

 
Die EVG steht für:

 → Demokratische Partizipation: 

Um die ökologischen und sozialen Problemstellun-
gen der Gegenwart lösen zu können, ist ein Mehr an 
Teilhabe und Transparenz in Politik und Wirtschaft 
erforderlich. Konkret bedarf es zusätzlicher natio-
naler und europäischer Instrumente der direkten 
Bürgerbeteiligung. Hierbei verfolgt die EVG das Ziel, 
die Möglichkeiten der Menschen zur Partizipation 
und Selbstbestimmung in Kommunen, Ländern 
und im Bund sowie in der EU zu verbessern. Die 
EVG stellt sich folgerichtig gegen jegliche politi-
schen Maßnahmen, mit denen ein Demokratieab-
bau, die Infragestellung der Gewaltenteilung, ein 
Missbrauch des staatlichen Gewaltmonopols sowie 
eine Militarisierung von Staat und Gesellschaft be-
zweckt wird. Sie setzt sich ein für gleichberechtigte 
Teilhabe von Männern und Frauen.

 → Abrüstung, Frieden und Völkerverständigung: 

Die EVG wird sich weiterhin intensiv für Abrüstung 
und Völkerverständigung einsetzen. Ein Schwer-
punkt hierbei bildet das internationale Engage-

ment der EVG. Es gilt der Grundsatz, dass Frieden 
nicht durch kriegerische Maßnahmen erreicht wer-
den kann. Entsprechend setzt sich die EVG offensiv 
in der Bundesrepublik Deutschland für ein Verbot 
von Waffenexporten in Kriegsgebiete ein.

 → Für Durchsetzung und Erhalt der  
Menschenrechte – gegen Rassismus: 

Die Wahrung und Durchsetzung der Menschenrech-
te weltweit ist eine weitere tragende Säule unseres 
gewerkschaftlichen Selbstverständnisses. Die EVG 
kämpft auf der Grundlage dieses Bekenntnisses 
mit dem DGB, seinen Mitgliedsgewerkschaften so-
wie den internationalen Gewerkschaftsverbänden 
entschlossen gegen Ausbeutung. Genauso stellt sie 
sich gegen faschistische, rassistische, antisemiti-
sche, religiös-radikale und gewaltverherrlichende 
Ideologien. Den in Europa erstarkenden Populismus 
erachtet die EVG als „demokratisch“-getarnte Vor-
stufe totalitärer Staatsformen. Sie wird sich dieser 
Entwicklung durch eine deutliche Positionierung 
und Aufklärungsmaßnahmen entgegen stellen. 
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EVG Aktivitäten | Arbeitsprogramm 2020 

Der gemeinsame Kampf gegen Populismus, Nati-
onalismus und Rechtsextremismus bleibt ange-
sichts der letzten Wahlergebnisse in Deutschland 
und Europa hochaktuell und wichtig. Wir als Ge-
werkschaft sind dazu aufgefordert, unseren Mit-
gliedern Orientierung zu geben. Ein Baustein des-
sen ist die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Vergangenheit und die Vermittlung der Umstände, 
die zur heutigen EVG mit ihrem Grundverständnis 
als freie, demokratische und solidarische Organi-
sation geführt haben. In 2020, und damit fast 125 
Jahre nach Gründung der Vorgängerorganisation 
der EVG, dem VdED, werden wir dies intensiv tun. 

Aber auch gemeinsam innerhalb der DGB-Gewerk-
schaftsfamilie wird in 2020 unsere Arbeit gegen 
Populismus, Nationalsozialismus und Rechtsex-
tremismus nicht aufhören. Dabei werden wir die 
Themen mit unseren Mitgliedern diskutieren und 
in die Öffentlichkeit hineintragen, die ihnen unter 
den Nägeln brennen, wie gute Arbeit und Rente, 
ein soziales Miteinander, bezahlbarer Wohnraum 
und ein eine intakte Umwelt nebst Klimaschutz. 
Diese Themen sind es, die nach nachhaltigen Lö-
sungen verlangen. Sie zeigen, dass es in einem 
funktionierenden Gemeinwesen mehr wichtigere 
Gestaltungsnotwen digkeiten gibt, als es populisti-
sche Parteien den Menschen europaweit vorzugau-
keln versuchen. ||

Wir heißen die Menschen, die in unser Land kom-
men, Willkommen und sorgen für Integration auch 
im Arbeitsleben und stellen uns gegen rechte und 
rechtspopulistische Parteien. Die staatlichen Auf-
wendungen zur Integration von Flüchtlingen müs-
sen steigen.

EVG Aktivitäten | Arbeitsprogramm 2020 

Dabei dürfen die Anstrengungen der Branche nicht 
nachlassen, geflüchtete Menschen nachhaltig in 
die Arbeitswelt zu integrieren – ohne das soziale 
Umfeld außen vor zu lassen. Das von der EVG initi-
ierte Projekt „Integration Schiene“ wurde 2019 mit 
einem neuen Ansatz und neuem Namen „Soziale 
und kulturelle Integration (SUKI)“ neu aufgesetzt. 
In 2020 werden wir die Angebote von SUKI vor Ort 
etablieren und stabilisieren, damit sich möglichst 
viele Kolleg*innen im Betrieb und vor Ort als Be-
triebs- und/oder Soziallots*innen einbringen. ||

 → Von Vielfalt profitieren: 

Nicht zuletzt durch die stärkere Ausdifferenzierung 
der Lebensentwürfe in unserer Gesellschaft und 
durch mehr Einwanderung wächst die soziale Viel-
falt in unserem Land. Die EVG steht für eine Gesell-
schaft, in der alle Menschen gleichermaßen Platz 
haben und stellt sich daher auch der Herausfor-
derung, die Vielfalt im Arbeitsleben zu stärken und 
für sie einzustehen. Die EVG setzt sich zusammen 
mit dem DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften 
öffentlich für Vielfalt ein und spricht sich gegen 
Rassismus, Sexismus und Homophobie aus. Bar-
rierefreiheit muss endlich in allen Bereichen um-
gesetzt werden. Die EVG verwendet in ihren neuen 
Publikationen eine gendergerechte Sprache.

EVG Aktivitäten | Arbeitsprogramm 2020

Frauen und Familienpolitik
2020 stehen die Themen Vereinbarkeiten, Vernet-
zung und Beteiligung im Mittelpunkt. Hierzu ha-
ben sich die Frauen in der EVG gleich auf mehrere 
Projekte verständigt: Mehr direkte Beteiligung der 
Frauen durch eine projektbezogene Arbeitsweise. 
Aktionstage, die zum Mitmachen in der EVG einla-
den sollen. Konferenzen zur Vernetzung der Akteu-
rinnen in Betrieb und Politik. 

Zu den Kernanliegen gehört dabei noch immer, die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Beruf und 
Pflege auszubauen und zu verbessern. Die nach 
wie vor ungleiche Verteilung von Erziehungs- und 
Pflegearbeit zu Lasten der Frauen ist hier eine der 
Herausforderungen, mit denen wir uns auseinan-
dersetzen müssen. Hierzu gehören auch der Aus-
bau der Vergabemöglichkeiten von KiTa-Plätzen, 
sowie dem Finden weiterer Lösungsansätze für die 
Reduzierung der Belastungen von pflegenden An-
gehörigen. 

Auf dem ITF-Kongress 2018 in Singapur haben die 
ITF (International Transport Workers' Federation) 
und die WTO (World Toilet Organisation) beschlos-
sen, zusammen die Toilettensituation in der Ver-
kehrsbranche zu verbessern. Eine Möglichkeit für 
Aktionen bietet hier jedes Jahr der „Welttoiletten-
tag“ am 19. November. Dieser wurde als Aktionstag 
für den Zugang zu sauberen und kostenfreien Toi-
letten ins Leben gerufen. Die Bundesfrauenleitung 
hatte für 2019 beschlossen, nicht nur an diesem 
Tag, sondern auch bei anderen Gelegenheiten die 
Toilettensituation in unserem Organisationsgebiet 
zu thematisieren. Dieses Vorhaben soll 2020 wei-
tergeführt werden.
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Ein weiterer jährlicher Termin sind die Frauenak-
tionstage, die auch 2020 wieder stattfinden wer-
den. In vielen Regionen und Orten werden diese 
mit dem Internationalen Frauentag am 8. März 
(seit 2019 Feiertag in Berlin) verbunden. Wir wol-
len ganz gezielt mehr Frauen für die EVG gewinnen. 
Beim Frauenaktionstag lernen die potenziellen 
Mitglieder ihre Kolleginnen als kompetente An-
sprechpartnerinnen vor Ort kennen, an die sie sich 
bei Problemen wenden können. Ziel ist es, das Ver-
trauen der Frauen in unsere Organisation dadurch 
zu stärken, dass sie wissen, dass sie ihre Anforde-
rungen von guter Arbeit mit anderen Kolleginnen 
in der Organisation decken und sie selbst an einer 
besseren Gestaltung der Arbeitsbedingungen be-
teiligt sein können. 

Im Sommer 2019 wurde zudem der Arbeitskreis Eu-
ropa der Bundesfrauenleitung eingerichtet. Dieser 
wird weiterhin einen europäischen Blick auf die 
Herausforderungen und Themen der Frauen- und 
Familienpolitik werfen und die Arbeit der Europe-
an Transport Federation (ETF) an die Basis unserer 
Gewerkschaft vermitteln. Die Zusammenarbeit mit 
den Frauen der drei weiteren deutschsprachigen 
Verkehrsgewerkschaften in der ETF (Luxemburg, 
Schweiz und Österreich) wird hierbei einen Schwer-
punkt bilden. Stattfinden wird 2020 wieder ein 
4-Länder-Treffen mit Beteiligung der EVG, mit dem 
Ziel, die ETF-Arbeit zwischen den deutschsprachi-
gen Ländern zu koordinieren. 

Eine weitere Veranstaltung, die in der zweiten 
Jahreshälfte 2020 im Programm steht, ist eine 
Betriebsrätinnen-Konferenz. Diese widmet sich 
thematisch den unterschiedlichen Anforderun-
gen und Lösungsansätzen zu Vereinbarkeiten. Die 
Konferenz soll dazu beitragen, die verschiedenen 
Akteurinnen in und aus den Betrieben miteinander 
und insbesondere mit der Bundesfrauenleitung 
zu vernetzen. Eine erste Weichenstellung in diese 
Richtung gab es bereits bei der Konferenz für alle 
amtierenden Aufsichtsrätinnen und neue Kandi-
datinnen (zu den AR-Wahlen 2020) im September 
2019. ||

 → Diskriminierung verhindern: 

In allen Dimensionen der Beschäftigung – vom Ein-
stellungsverfahren über die Löhne bis hin zu Auf-
stiegschancen im Beruf - ist Diskriminierung aus 
Gründen des Geschlechts, der Rasse und der ethni-
schen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung nach wie vor ein Problem. Als EVG se-
hen wir uns daher in der Verantwortung, uns aktiv 
hinter alle Beschäftigten zu stellen, Diskriminie-
rung am Arbeitsplatz zu beseitigen und Chancen-
gleichheit und Vielfalt zu fördern. Dies ist nicht nur 
eine Aufgabe, die wir in den Betrieben und in Ver-
handlung mit der Arbeitgeberseite wahrnehmen, 
sondern auch in unseren eigenen gewerkschaftli-
chen Strukturen angehen.

 → EU erhalten und sozial stärken. 

Die EVG sagt uneingeschränkt JA zum Europäischen 
Gedanken! Die EVG steht ein für ein menschliches, 
gerechtes und soziales Europa! Die Zeit nach der 
Unterzeichnung der römischen Verträge hat die-
sem Kontinent eine bisher nicht gekannte Zeit des 
Friedens gebracht. Der Fortbestand der Europä-
ischen Union als Garant für eine gute Zukunft ist 
jedoch kein Selbstläufer. Ungelöste gesellschafts-
politische und ökonomische Probleme, die das Er-
starken populistischer Kräfte von rechts und links 
fördern, bedrohen die europäische Einigung. Alle 
aufrichtigen Demokratinnen und Demokraten sind 
langfristig gefordert, ihren Beitrag zum Erhalt der 
Europäischen Union zu leisten. Die EVG sieht hierzu 
die Politik in der wirtschafts- und sozialpolitischen 
Pflicht: 

•  Für eine sozialere EU: Europa braucht nachhal-
tiges und soziales Wachstum, mehr und sichere 
Beschäftigung und eine stabile Gemeinschafts-
währung. Das infolge der Finanzkrise von 2009 
auferlegte unsoziale Spardiktat für die EU muss 
beendet werden, weil es ein soziales, prospe-
rierendes und demokratisches Europa, das von 
den Menschen getragen wird, verhindert. Die Lö-
sungsvorschläge der Europäischen Union müssen 
sich an den wahren Problemen der Menschen 
in den Mitgliedstaaten orientieren. Die Globa-
lisierung hat etwa dazu geführt, dass weltum-
spannende Unternehmensstrukturen bewährte 
nationale Mitbestimmungsmodelle in den Betrie-
ben und Unternehmen heute aushöhlen. Immer 
mehr Menschen haben das Gefühl, dass über ihre 
Köpfe hinweg entschieden wird und somit demo-
kratische Prinzipien ausgehebelt werden – auch 
und gerade innerhalb der EU-Administration und 
durch bilaterale Handelsabkommen wie etwa 
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TTIP. TTIP und CETA werden abgelehnt. Zusammen 
mit dem DGB arbeitet die EVG daran, dass keines 
dieser oder zukünftig zu beginnender Freihandel-
sabkommen den Beschäftigten, den Verbrauche-
rInnen, der Umwelt oder der Entwicklung der Ent-
wicklungsländer schadet bzw. deren Entwicklung 
behindert. Das Unbehagen reicht weiterhin von 
der nicht vollzogenen Umsetzung des europäi-
schen Verfassungsvertrages, über die Gestaltung 
einer Wettbewerbspolitik nach Gusto der mark-
tradikalen Wirtschaftsideologen bis hin zur Mis-
sachtung der Interessen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. Der große Vertrauensverlust 
in die tägliche Politik gefährdet nicht nur in den 
Mitgliedstaaten Südeuropas den inneren Zusam-

menhalt und den sozialen Frieden. Dass auch an-
dere Länder den „Notausgang“ wählen können, 
wissen die EU-Europäer seit der Brexit-Entschei-
dung des Vereinigten Königreiches.

•  Für eine demokratischere EU: Doch nicht nur eine 
Rückbesinnung auf Wachstums- und Gerechtig-
keitsaspekte ist innerhalb der EU nötig. Zur För-
derung eines europäischen Demokratieverständ-
nisses braucht das Europäische Parlament eine 
Stärkung seiner Entscheidungskompetenz und 
Kontrollfunktionen gegenüber der EU-Kommissi-
on und dem EU-Rat. Formen der direkten Demo-
kratie müssen auch innerhalb der EU diskutiert 
werden.

Faire Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik 
Mit den bisherigen Wachstumsmodellen und der 
heutigen Wirtschaftsordnung können die Krisen 
der Gegenwart nicht wirksam und nachhaltig be-
kämpft werden. Diese Krisen haben verdeutlicht, 
dass nicht nur finanzwirtschaftliche Fehleinschät-
zungen für deren Ausbruch verantwortlich zeich-
nen, sondern auch die jahrelange neoliberale Aus-
richtung von Wirtschaft und Politik. Ein Ergebnis 
dieser Ausrichtung: „Spekulation“ wird regelmäßig 
mit Gewinnen und Steuerprivilegien belohnt, „re-
alwirtschaftliches“ Arbeiten und gemeinnütziges 
Engagement hingegen durch eine Absenkung der 
Sozialstandards und staatlichen Förderbereitschaft 
bestraft.

Die Gewerkschaften sind sich einig, dass neue 
Wachstumsmodelle und eine neue Wirtschafts-
ordnung notwendig sind, um den ökonomischen 
„Erwartungskrisen“ oder auch weiteren Abschwün-
gen wie etwa der bereits wirkenden Klima- oder 
Versorgungskrise besser und sozialer begegnen zu 
können. Angesichts der weiter voranschreitenden 
Technisierung und Digitalisierung wird sich die EVG 
gemeinsam mit ihren Verbündeten weiterhin für 
die Schaffung und Sicherung internationaler Ar-
beitsnormen einsetzen.

Dabei geht es um eine Wirtschaftsordnung, die 
stärker als bisher auf realwirtschaftliche und nach-
haltige Wachstumsimpulse setzt. Wir brauchen eine 
Wirtschaftsordnung, die mehr Regulierung und 
Transparenz in den Finanzmärkten schafft und die 
ökonomischen Ungleichheiten durch eine gerechte 
Besteuerung von Gewinn- und Vermögenseinkom-
men korrigiert. Löhne und Renten müssen existenz-
sichernd sein.

Den Weg zu einer neuen, nachhaltigen und krisen-
festen Wirtschaftsordnung im Dienste der Men-
schen und Umwelt deutlich aufzuzeigen und die 
gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmen-
bedingungen auf diesem Weg mitzugestalten,  
ist eine der größten Herausforderungen für die 
 Gewerkschaften in den kommenden Jahren.

EVG Aktivitäten | Arbeitsprogramm 2020 

Nach der Europawahl sind die Bedingungen der 
politischen Einflussnahme auf EU-Ebene für die 
Gewerkschaften nicht leichter geworden. Im Jahr 
2020 werden wir daher unsere Netzwerkarbeit mit 
arbeitnehmer*innenfreundlichen Mitgliedern des 
Eu ropäischen Parlaments neu justieren.  

Die deutsche Ratspräsidentschaft in der 2. Jahres-
hälfte 2020 wollen wir dazu nutzen, sowohl dezen-
tral als auch mit zentralen Aktivitäten auf unsere 
vordringlichsten verkehrspolitischen Themen hin-
zuweisen und Veränderungen anzumahnen. Diese 
sind: 

•   Intermodale Wettbewerbsbedingungen, die die 
Verlagerung von Straßenverkehr und Luftfahrt 
auf die Eisenbahn begünstigen;

•   ein europäisches Verkehrssystem ohne CO₂- 
Emissionen bis spätestens 2050;

•   Schutz vor Wettbewerb auf dem Rücken der 
 Beschäftigten: verbindliche Vorschriften zum 
Personalübergang bei Bahn und Bus;
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•   ausreichende Kontrollen von Arbeits- und Ruhe-
zeiten (mithilfe geeigneter Verfahren wie z. B. der 
elektronischen Fahrerkarte), Qualifikation und 
Streckenkenntnis bei Triebfahrzeugführer*in-
nen; 

•   Schutz gemeinwirtschaftlicher Verkehre vor 
Wettbewerb und Rosinenpickerei;

•   Erhaltung integrierter Bahnunternehmen in 
Deutschland und anderen Ländern.

Zu diesen und anderen Themen werden wir als EVG 
allein oder mit unseren DGB- bzw. europäischen 
Schwestergewerkschaften aktiv werden. ||
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Hierfür steht die EVG in der  
Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik:
Höchste Priorität für mehr Beschäftigungsschutz 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern: 

Arbeitsplätze, Löhne und Sozialstandards müssen 
geschützt werden - insbesondere vor ungezügelten 
Wachstumsinteressen der Aktionäre und Finanz-
märkte sowie vor überzogenen Vorstandsvergü-
tungen und Prämien, die sich nicht oder nicht aus-
reichend am langfristigen Erfolg der Unternehmen 
orientieren. Sozialversicherungspflichtige Arbeits-
plätze stehen für die Stärkung der Binnennachfra-
ge und sichern die Sozialsysteme sowie den Fortbe-
stand des Öffentlichen Dienstes. 

Keine weitere Deregulierung des Arbeitsmarktes: 

Politik und Sozialpartner müssen wieder gemein-
sam, auf nationaler und europäischer Ebene, für 
neue und zukunftsfähige Arbeitsplätze sorgen, 
statt einen Unterbietungswettbewerb mit Lohn- 
und Sozialdumping und immer wieder neuen pre-
kären Beschäftigungs-formen anzuheizen. Eingriffe 
in die Tarifautonomie wird die EVG nicht zulassen. 
Die Digitalisierung darf nicht länger als Einfallstor 
für eine Beschneidung von Arbeitnehmerrechten 
missbraucht werden. Der nun auch in Deutschland 
eingeführte Mindestlohn und dessen Regelungen 
müssen verbessert und weiterentwickelt werden. 
Insbesondere sind die Ausnahmen für Jugendliche 
und Langzeitarbeitslose zu streichen.

Selbstbestimmte Arbeitswelt 4.0: 

Die fortschreitende Digitalisierung birgt Chancen 
und Risiken für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer: Der EVG kommt es darauf an, sie zu gestalten. 
Interessen- und Zielkonflikte müssen austariert 
werden: Der Schutz vor Entgrenzung und Überfor-
derung mit dem steigenden Bedürfnis nach Selbst-
bestimmung und Zeitsouveränität. Es muss verhin-
dert werden, dass neue Formen der Beschäftigung 
durch Lohn- und Sozialdumping zu einer Verdrän-
gung des Normalarbeitsverhältnisses führen. Auch 
für die Plattform-Ökonomie müssen dieselben ar-
beitsrechtlichen und sozialen Standards gelten wie 
für die übrige Wirtschaft.

Strenge Regulierung der Finanzmärkte: 

Die Finanzmärkte müssen besser und schneller auf 
nationaler, europäischer und internationaler Ebe-
ne reguliert werden, um das Entstehen neuer Spe-
kulationsblasen zu verhindern. Die Finanzmärkte 
müssen der Wirtschaft und dem Handel durch die 

Bereitstellung von Krediten und damit von Investi-
tionsmitteln dienen, statt einen ökonomisch nutz-
losen virtuellen Geldwirtschaftskreislauf zu bilden. 
Dies setzt strengere Kontrollen und Frühwarnsys-
teme, die grenzüberschreitende Einführung einer 
Transaktionssteuer, ein Verbot von ökonomisch 
sinnlosen Spekulationen, dies insbesondere mit 
Rohstoffen, Wasser und Lebensmitteln, voraus. Die 
grenzüberschreitende Trennung von Geschäfts- 
und Investmentbanken ist ebenso erforderlich.

Mehr Verteilungsgerechtigkeit: 

Die Einkommens- und Vermögensungleichheit 
vergrößert sich von Jahr zu Jahr. Deshalb müssen 
Vermögende und Unternehmen steuerlich mehr in 
die Pflicht genommen, Normalverdiener dagegen 
entlastet werden, etwa durch eine leistungsgerech-
te Einkommensteuer. Zu einer gerechten Steuer-
politik gehört für uns auch die Dynamisierung des 
Sachbezugswertes entsprechend der Inflations-
rate. Eine Absenkung lehnen wir entschieden 
ab. Unter nehmens- und Veräußerungsgewinne, 
Kapital einkünfte, Spitzeneinkommen und größere 
Erbschaften sind höher zu besteuern. Steueroasen 
müssen  europa- und weltweit verboten sowie die 
Fahndung nach Steuerkriminellen durch mehr Kon-
trollen verbessert werden. Steuerhinterziehung ist 
kein „Kavaliersdelikt“!  

Handlungsfähiger Staat:

Der Staat muss weiterhin verantwortlich bleiben für 
den Bereich der Daseinsvorsorge. Er muss seinen 
Gestaltungsaufgaben und -möglichkeiten nach-
kommen. Der Rückbau in den zurückliegenden Jah-
ren ist durch neue Leistungen auszugleichen. Ne-
ben dieser unmittelbar unterstützenden Aufgabe 
kommt dem Staat auch eine investive Funktion zu. 
Durch bedarfsgerechte und gezielte Investitionen 
in die soziale Infrastruktur sowie in die Verkehrs- 
und Energieversorgungsinfrastruktur können mo-
derne Industrien und Dienstleistungsbereiche, 
eine leistungsfähige Wissenschaft sowie tausende 
Arbeitsplätze gesichert und geschaffen werden. Da 
dies nur mit Hilfe eines handlungsfähigen Staates, 
der über ausreichende Refinanzierungsmöglich-
keiten verfügt, gelingen kann, lehnt die EVG Priva-
tisierungen im Bereich der Daseinsvorsorge strikt 
ab. Die Bundesrepublik Deutschland und die Bun-
desländer dürfen sich nicht aus ihrer sozialen und 
wirtschaftlichen Verantwortung zurückziehen.



12 | Arbeitsprogramm 2020  |  EVG Programm 2017– 2022

EVG Aktivitäten | Arbeitsprogramm 2020 

Die EVG wird sich zusammen mit ihren Schwes-
tergewerkschaften im DGB dafür einsetzen, 
dass die notwendigen öffentlichen Investi-

tionen in den Umbau des Verkehrssystems, 
der Energie versorgung, den Wohnungs- und 
Städte bau sowie wie Schul- und Hochschul-
bildung nicht durch die „Schuldenbremse“ 
verhindert werden. ||

Die EVG steht für:

 → Kein Ausverkauf der Daseinsvorsorge: 

Der Verkauf staatlicher Unternehmen und Be-
triebe, die auch und gerade der Daseinsvorsorge 
dienen, hat zu unterbleiben bzw. darf nur in be-
gründeten und breit diskutierten Ausnahmefällen 
erfolgen. Die Frage nach einer Teilkapitalpriva-
tisierung der DB AG wird sich mittel- und lang-
fristig aufgrund der schwachen internationalen 
Finanzmärkte nicht stellen. Sollte dennoch ein 
Börsengang der DB AG oder von Tochtergesell-
schaften politisch initiiert werden, wird die EVG 
ihre Positionierung durch eine breite und in-
tensive Mitgliederdiskussion und -beteiligung 
vornehmen. Die EVG lehnt jede Bestrebung nach 
einer Zerschlagung der DB AG und Verkäufen von 
Teilen der „ Eisenbahn in Deutschland“ ab. S-Bahn 
Berlin: Alle Gremien der EVG haben sich dafür ein-
zusetzen, dass die S-Bahn Berlin als integrierter 
Bestandteil des DB-Konzerns erhalten bleibt und 
dass es zu keiner Trennung von Fahrweg und Be-
trieb kommt. Die EVG lehnt Teilausschreibungen 
der Berliner S-Bahn-Linien ab.

 → Notwendige Haushaltskonsolidierung  
durch Krisenverursacher und durch eine 
stärkere ökologische Steuerbasis: 

Die Krisenkosten haben die Staatsschulden eu-
ropaweit in die Höhe getrieben. Um die Zinsbe-
lastungen zu bewältigen sowie die Handlungs-
fähigkeit der Staaten wiederherzustellen bzw. 
zu stärken, muss die Haushaltskonsolidierung 
vorangetrieben werden. Die Haushaltssanierung 
darf nicht durch Sozialabbau oder Leistungs-
kürzungen erreicht werden. Hierfür müssen die 
Krisenverursacher herangezogen werden. Dies 
kann durch eine Bankenabgabe, Finanztransak-
tionssteuer und durch ähnliche Vermögensab-
gaben herbeigeführt werden. Außerdem kann 
durch eine auf stärker ökologisch ausgerichte-
te Steuerbasis weitere Steuereinnahmen ver-
wirklicht werden. Dies gilt insbesondere für 
die Internalisierung der Umweltkosten im Ver-
kehrsbereich.

EVG Aktivitäten | Arbeitsprogramm 2020 

Die EVG wird sich in 2020 dafür einsetzen, 
dass ein sozialverträgliches Konzept für eine 
CO₂-Steuer entwickelt und umgesetzt wird. ||

 → Refinanzierungsquellen sichern: 

Die Handlungsfähigkeit des Staates muss durch 
die Sicherung ausreichender Refinanzierungs-
quellen gewährleistet sein. Dazu gehört neben 
einer gerechten und ökologischen Steuerpolitik, 
dass die Haushalts-überschüsse in erster Linie 
für nicht länger aufschiebbare staatliche Inves-
titionen in die Zukunft zu verwenden sind und 
erst in zweiter Linie für die Schuldentilgung. 
Investitionen für und in die Menschen rechtfer-
tigen und erfordern darüber hinaus die Aufnah-
me staatlicher Kredite für den Fall rückläufiger 
Staatseinnahmen.

 → Bildung weiter denken: 

Bildung braucht und ermöglicht den handlungs-
fähigen Staat. Bildung ist der Schlüssel zur 
gesellschaftlichen Teilhabe und eröffnet den 
Zugang zum Arbeitsmarkt. Sie ist elementar für 
die Persönlichkeitsentwicklung. Für die EVG ist 
deshalb auch die gewerkschaftliche Bildung ein 
zentrales Element für eine schlagkräftige Vertre-
tung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Gesellschaftlich gibt es im Bildungsbereich gro-
ßen Handlungsbedarf: Quantität und Qualität 
der Bildungsangebote und -einrichtungen in 
Deutschland müssen verbessert werden. Wichti-
ge Aufgaben sind mehr Engagement für bessere 
Integration und Inklusion im Bildungssystem, 
hochwertige Ganztagsangebote im Kita- und 
Schulbereich, mehr Investitionen in die Bil-
dungsinfrastruktur und bessere Bedingungen 
für das Personal.
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BAUSTEIN 2 
FÜR GUTE UND WERTSCHÄTZENDE ARBEIT

Nur menschenwürdige und gute Arbeit schafft 
 Werte für alle. Deshalb muss sich Arbeit lohnen 
und sicher sein. Arbeit darf Menschen nicht krank 
 machen. Arbeit muss Zeit für Familie, Freizeit und 
gesellschaftliches Engagement zulassen. Arbeit 
darf die Gesellschaft nicht spalten. Die Digitalisie-
rung der Arbeit muss aktiv gestaltet werden und 
darf nicht zu höheren Belastungen führen.

Die EVG stellt fest, dass die Chancen der Globa-
lisierung, Europäisierung und des technischen 
Fortschrittes der letzten Jahrzehnte nicht zur Ver-
besserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
genutzt wurden und werden. Die Digitalisierung 
kann hier verschärfend wirken, wenn wir nicht aktiv 
werden.

Die Schere zwischen Arm und Reich hat sich selbst 
in wirtschaftsstarken Industrienationen, wie etwa 
in Deutschland, weiter geöffnet. Das Ziel „Wohl-
stand für ALLE!“ wurde aus den Augen verloren. 
Dabei musste keine andere Gesellschaftsgruppe 
stärkere Verluste hinnehmen und größere Opfer 
bringen als die der abhängig Beschäftigten. 

Um im globalen Standortwettbewerb an der Spitze 
zu stehen, um die „Exportgeschäfte“ nicht zu ge-
fährden, wurden Niedriglohnbereiche systematisch 
ausgebaut. Dabei arbeiten Politik und Wirtschaft 
Hand in Hand. Tariflich bezahlte und geregelte 
 Arbeitsplätze wurden durch unsichere und prekäre 
Beschäftigungsformen ersetzt. Gewerkschaftlichem 
Widerstand wurde mit Produktionsverlagerung 
 gedroht. Allgemeinverbindliche Tarifverträge und 
Tariftreueerklärungen wurden aufgehoben. Selbst 
die Tarifeinheit in Deutschland wurde zugunsten 

eines Unterbietungswettbewerbs der Löhne aufge-
brochen.

Die Situation für die Arbeitsgesellschaft hat sich 
mit den Folgen der Weltwirtschaftskrise noch 
einmal verschärft. Gefördert von fast allen ver-
antwortlichen Regierenden wird in den Betrie-
ben, Unternehmen und im Öffentlichen Dienst auf 
 Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sowie  Beamtinnen und Beamte gespart. Sozial- und 
Personalabbau, Leistungs- und Lohnkürzungen, 
Mehrarbeit und Arbeitsverdichtung werden als 
 alternativlose Maßnahmen zur Krisenüberwindung 
begründet.

Gleichwohl versäumen es Politik und Wirtschaft, 
die wichtige langfristige Entwicklung des Arbeits-
marktes vor dem Hintergrund des „Demografischen 
Wandels“ ausreichend zu beachten. Die Bevölke-
rung in Deutschland und Europa wird alt.

Die Erhöhung des Renteneintrittsalters und die 
Rekrutierung von Fachkräften aus dem Ausland 
scheinen jedoch zurzeit die einzige Antwort der 
 Regierenden und der Wirtschaft zu sein. Wobei 
die Erhöhung des Anteils der Frauen in den Betrie-
ben und Dienststellen nachgeholt werden könnte. 
 Gerade in den Eisenbahnbetrieben sind Frauen 
noch immer unterrepräsentiert. Daher müssen die 
Arbeitsplätze in den Betrieben und Unternehmen 
attraktiver gestaltet werden. Dazu gehören nicht 
nur die Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Leben 
und Arbeit, sondern auch die Eröffnung von Karri-
ereplanung und eine gezielte Erhöhung des Anteils 
von Frauen in allen Bereichen der Betriebe und 
 Unternehmen.

Die EVG steht für:

 → Existenzsichernde und gerechte Löhne: 

Aus einer Vollzeitbeschäftigung muss ein Einkom-
men erzielt werden, das zum vollständigen und 
guten Lebensunterhalt ausreicht sowie Armut im 
Alter verhindert. Ebenso darf für Nachwuchskräfte 
die Ausbildungszeit materiell kein Minusgeschäft 
werden. Deshalb kümmern wir uns um Unterstüt-
zungsleistungen wie z. B. den Mietkostenzuschuss.

 → Branchentarifvertrag SPNV als Antwort  
auf Lohn- und Sozialdumping: 

2011 wurde der Branchentarifvertrag für den 
Schienenpersonennahverkehr erstmalig abge-
schlossen. Oberstes Ziel der EVG war und bleibt, 
dem Unterbietungswettbewerb in der Branche 
entgegenzuwirken und bei Löhnen und Sozial-
standards ein verbindliches Tarifniveau festzu-
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schreiben. Unter Standard verstehen wir dabei 
das Niveau, welches für die meisten Beschäftig-
ten im SPNV gilt. Gleiches soll zukünftig auch für 
soziale Vereinbarungen gelten. Unser Ziel ist es, 
dass alle EVG Mitglieder z. B. von Leistungen zur 
betrieblichen Altersvorsorge, dem EVG-Wahlmo-
dell oder den Leistungen des „Fonds für soziale 
Sicherung“ profitieren können – egal in welchem 
Unternehmen der Branche sie beschäftigt sind. 
Mithilfe der Tariftreuegesetze der Bundesländer 
wären diese vereinbarten Standards Grundlage 
öffentlicher Ausschreibungen im SPNV. Wo im-
mer sich im Bereich der öffentlich beauftrag-
ten Verkehrsdienstleistungen Betreiberwechsel 
stattfinden, fordert die EVG die Anwendung der 
gültigen EU-Verordnung Nr. 1370/2007 und da-
mit die Übernahme der Beschäftigten durch den 
künftigen Betreiber und die Sicherung der Ein-
kommen.

 → Mindestlohn als Lohnuntergrenze: 

Neben der Ausweitung von Branchentarifver-
trägen sowie von allgemeinverbindlichen Ta-
rifverträgen setzt sich die EVG für die Fortent- 
wicklung des gesetzlichen Mindestlohns als Lohn-
untergrenze sowie für die Anhebung der Tariflöh-
ne auf Branchenniveau für alle Beschäftigten in 
Deutschland ein.

 → Tarifverträge:

Durch die Weiterentwicklung von Tarifverträgen in 
der Verkehrswirtschaft wird die EVG dafür Sorge 
tragen, dass sichere und gute Arbeitsplätze sowie 
Arbeitsverhältnisse erhalten bleiben. Dazu gehört 
auch die Begleitung der digitalen Veränderungen 
in den Berufsbildern und Tätigkeiten.

EVG AKTIVITÄTEN | Arbeitsprogramm 2020 

Im Mittelpunkt der tarifpolitischen Arbeit im Jahr 
2020 stehen u. a. folgende Schwerpunkte: 

•  Neustruktur der Tariflandschaft  
im DB Konzern

•  Umsetzung der am 19.09.2018  beschlossenen 
Kernforderungen für die Tarif- und Einkom-
mensrunden in 2020

•  Evaluierung und Weiterentwicklung 
 DemografieTV

• Vorbereitung der Tarifrunde DB AG 2021
 
Tarif- und Einkommensrunden 2020
Im Jahr 2020 stehen Sondierungen und Ver-
handlungen in mehr als 30 Unternehmen zu 

 Tarif- und Einkommensrunden an. Unter ande-
rem für die/bei der: alle DB Regio Busgesell-
schaften, Abellio Rail, AKN, ALSTOM, RailMaint, 
VIAS Rail, NWB, WEG, BAHN-BKK, TDRL, BOB, 
BRB, RüBB, VRCL, VRCN, GBM, BSB, vlexx, CCW, 
DLB, SBT, STENA LINE. ||

 → Verbesserung des Berufsstandes  
und der Bezahlung von Beamtinnen und 
Beamten: 

Für Beamtinnen und Beamte ist eine leistungs-
orientierte Bezahlung zur Verbesserung des 
Berufsstandes der Beamten zu gewährleisten 
und eine verbesserte Karriereentwicklung durch 
stärkere Durchlässigkeit der Laufbahnen und 
eine verstärkte Mitbestimmung (Novellierung 
des BPersVG) anzustreben.

•  Beamten- und Laufbahnrecht reformieren. 
Als EVG setzen wir uns für ein innovatives 
und modernes Beamtenrecht ein, das diesen 
 Gegebenheiten Rechnung trägt. Dazu gehört 
insbesondere ein an den tatsächlichen Anforde-
rungen orientiertes Dienstrecht zu entwickeln. 
Ziel muss es sein, die Beförderungsmöglich-
keiten der Beamten bei der DB AG, dem BEV und 
dem EBA auch an den ansteigenden Anforde-
rungen der Tätigkeiten zu orientieren.

•  Bei der Arbeitszeit sind Anpassungen ana-
log zum TVöD unerlässlich. Dabei ist auch  
der außergewöhnlichen Belastung von Beam-
ten im Schicht- und Wechseldienst in Form 
von Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit 
Rechnung zu tragen.

•  Die Altersteilzeit ist zu verbessern – eine Rege-
lung ab Vollendung des 55. Lebensjahres muss 
daher angestrebt werden.

•  Hinsichtlich der Altersgrenzen bei  langjährigem 
Schichtdienst und Versorgungsabschläge bei 
Dienstunfähigkeit müssen tätigkeitsbezogene 
Besonderheiten Berücksichtigung finden.

•  Zur digitalen Veränderung von Berufsbildern 
und Tätigkeiten bedarf es der Förderung und 
Ausbau von mobiler Arbeit..
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EVG AKTIVITÄTEN | Arbeitsprogramm 2020 

Gesetz zur Modernisierung der Strukturen  
des Besoldungsrechts 
und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher 
Vorschriften“ (BesStMG) lautet die Zauberfor-
mel des Innenministers, um das Beamten- und 
Laufbahnrecht zu reformieren. Die derzeitigen 
Planungen des BMI zur Modernisierung klingen 
vielversprechend und es sind durchaus positive 
Änderungen vorgeschlagen. Erfreulich ist, dass 
unsere gewerkschaftliche Forderungen Eingang 
in den fortgeschriebenen Referentenentwurf ge-
funden haben. Trotzdem sind wir noch weit von 
einem innovativen und modernen Beamtenrecht 
entfernt. Nach wie vor fehlt insbesondere ein an 
den tatsächlichen Anforderungen orientiertes 
Dienstrecht. ||

•   Die Krankenversorgung der Bundesbahnbeam-
ten (KVB) muss zukunftsfähig gestaltet werden 
und als eigenständige betriebliche Sozialein-
richtung erhalten bleiben.

EVG AKTIVITÄTEN | Arbeitsprogramm 2020 

Die AG Zukunft KVB 
bildet den Grundstock der Überlegungen und 
erarbeitet Vorschläge zur Zukunftsfähigkeit der 
KVB. Der noch anstehende Umbau der Personal- 
und Organisationsstrukturänderungen verzögert 
sich weiter. Das selbstgesteckte Ziel „Eine KVB“ 
ist noch nicht erreicht und bedarf weiterer Ak-
tionen, denn „zeitnahe Erstattungszeiten“, wie 
von der Einigungsstelle vorgegeben, sind zur Zeit 
nicht gegeben.

Die komplexen Themen im Bereich der „Pflege“ 
innerhalb der KVB sind noch lange nicht bewäl-
tigt. ||

•   Bei künftigen Besoldungsrunden müssen aktive 
Beamte und Versorgungsempfänger weiterhin 
gleichgestellt bleiben. Die aktiven Beamtinnen 
und Beamten sollen wieder in den Genuss von 
Urlaubsgeld kommen.

EVG AKTIVITÄTEN | Arbeitsprogramm 2020 

Das BesStMG 
sah die Änderung des Familienzuschlages bei der 
Besoldung der Beamten*innen und bei der Ver-
sorgung vor. Im Bereich der DB AG wären dabei 
rd. 15.000 Beamte*innen negativ betroffen ge-
wesen. Diese Vorschläge wurden nach dem ent-
schiedenen Widerspruch der EVG und des DGB 
nun zurückgenommen. Das Gesetz ist aber noch 
nicht verabschiedet und es heißt – insbesondere 
bei der Umsetzung durch die Rechtsverordnun-
gen – weiter wachsam zu bleiben um Schaden bei 
der Besoldung von den Bundesbeamten*innen 
und später bei der Versorgung abzuwenden. ||

•  Auch für Beamtinnen und Beamten in besonders 
belasteten Berufsbildern (Schicht- und Wechsel- 
dienst leistende) ist die besondere Teilzeit im 
Alter vorzusehen.

•  Einführung von Langzeitkonten auch für Beam-
tinnen und Beamte.

EVG AKTIVITÄTEN | Arbeitsprogramm 2020 

Die Personalrätewahlen 2020 
bilden den Schwerpunkt der Arbeit bis Mitte 
des Jahres. Zur Vorbereitung und Durchführung 
werden die gebildeten Arbeitsgruppen Vor-
schläge und Strategien entwickeln. Dabei spie-
len die geplanten beamtenpolitischen Fachta-
gungen in den Regionen eine große Rolle. Diese 
dienen zur Einstimmung der zugewiesenen Be-
amten*innen auf die Wahlen.

Über die Mitglieder des gebildeten „Aktions-
teams Wahlkampf“ erfolgt die Einbeziehung 
der Gremien und der betreuenden Gewerk-
schaftssekretäre in den Regionen. ||

 → Bekämpfung von atypischen  
Beschäftigungsformen: 

•  Leiharbeit: Leiharbeit darf in den Unterneh-
men des Organisationsgebietes nicht über die 
Abdeckung von zeitlich begrenzten Spitzen 
hinaus zugelassen werden. Sie darf nicht zu-
lasten regulärer Beschäftigungsverhältnisse 
angewendet werden oder sich negativ auf die 
Übernahme von auslernenden Auszubildenden 
im Unternehmen auswirken.
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•  Gleichstellung aller Beschäftigten: In den Un-
ternehmen des Organisationsgebietes muss 
das Prinzip: „Gleiche Arbeit – Gleicher Lohn“ 
gelten. Dies beinhaltet insbesondere

1.  die Gleichstellung aller Beschäftigten ein-
schließlich der Leiharbeitnehmer und die 
Beseitigung der Lohnunterschiede zwischen 
Männern und Frauen (Zulagen, Erfolgsbeteili-
gungen, Bonus, Prämien),

2.  die Beseitigung der Eingruppierungsunter-
schiede zwischen Ost und West,

3.  die Harmonisierung der unterschiedlichen be-
trieblichen Zusatzleistungen und Zulagen im 
Organisationsgebiet der EVG und die Auswei-
tung der betrieblichen Altersversorgung.

Die EVG steht für eine tarifpolitische Gestal-
tung der Arbeitsbedingungen und damit für eine 
 soziale Arbeitspolitik. Dazu gehört die Gestaltung 
des  digitalen wie auch demografischen Wandels. 
Im Rahmen der Weiterentwicklung des Demo-
grafie-Tarifvertrages wie auch des Tarifvertrages 
 Arbeit 4.0 werden hier die Veränderungen in der 
Arbeitswelt konkret mitgestaltet und der Schutz 
der Beschäftigte ins Zentrum des Handelns ge-
stellt.

 → Teilzeitbeschäftigung, Altersteilzeit und  
altersgerechtes Arbeiten: 

Durch den technischen Fortschritt und steigende 
Arbeitsproduktivität sind die Belastungen der Ar-
beitswelt immer stärker angestiegen. Die von der 
Politik angesteuerte Verlängerung der Lebensar-
beitszeit erweist sich mehr und mehr als Fehl-
entwicklung, da nur ein geringer Prozentsatz der 
Arbeitnehmer bis zum Eintritt des Rentenalters 
Arbeit behält und angeboten bekommt. Deshalb 
wird die EVG sich verstärkt für die Jahres- und 
Lebensarbeitszeitverkürzung einsetzen. Tarifpo-
litisch setzten wir uns für Ausstiegsmodelle, wie 
die besondere Teilzeit im Alter und das Langzeit-
konto ein.

Ein wichtiges Ziel der Tarifpolitik bleibt die  
Reduzierung der tarifvertraglichen Sollarbeit. Die 
konkrete Umsetzung einer Arbeitszeitreduzierung 
bei der Tages-, -Wochen-, Jahres- und Lebensar-
beitszeit bedarf hinsichtlich ihrer Form allerdings 
einer breiten Mitgliederbeteiligung. Dazu wollen 
wir regelmäßige Mitgliederbefragungen durchfüh-
ren. Hier sind wir 2016 mit dem EVG-Wahlmodell 
erste Schritte gegangen. Notwendig ist eine gute 
Balance von Arbeit und Leben. 

 → Mobile Arbeit: 

Die Flexibilisierung der Verfügbarkeit von Be-
schäftigten begrenzen und regeln wir. Wir lassen 
nicht zu, dass Beschäftigte immer und überall 
erreichbar sind. Wenn es betriebsnotwendig ist, 
dass Beschäftigte aus dem Frei geholt werden, 
so müssen Unternehmen hier einen ordentlichen 
Ausgleich organisieren – in Zeit oder/und Geld. 
Gleichzeitig wollen wir Beschäftigten ermögli-
chen, ihre Arbeit z. B. durch alternierende Telear-
beit (Homeoffice) u. a. stärker selbstbestimmt zu 
gestalten.

•  Langzeitkonten: Die bisher vereinbarten Rege-
lungen zu Langzeitkonten sind weiterzuentwi-
ckeln und auf möglichst alle Personengruppen 
und alle Unternehmen unseres Organisations-
bereichs auszudehnen.

•  Betriebliche Aus- und Weiterbildung: Für alle 
Tarifgebiete und Unternehmen fordert die EVG 
eindeutige tarifliche Regelungen zu den Fra-
gen der betrieblichen Aus- und Weiterbildung. 
Angesichts des digitalen und demografischen 
Wandels ist es notwendiger denn je, dass die 
Arbeitgeber den immer wiederholten Anspruch 
eines lebenslangen Lernens tarifpolitisch um-
setzen.

•  Nachwuchskräfte: Auch zukünftig wollen wir 
den NachwuchskräfteTV weiterentwickeln 
und uns damit für den Nachwuchs in den Ver-
kehrsbereichen einsetzen und tarifpolitisch fai-
re Verhältnisse regeln.

 → Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

Unterstützungsleistungen, die den Beschäftigten 
eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ermöglichen, ohne nur auf flexiblere Arbeitszeit-
modelle zurückgreifen zu können, müssen ausge-
baut werden.

 → Oberstes Leitbild der EVG im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz: 

Arbeit darf nicht krank machen! Gesetzliche Re-
gelungen, Verordnungen und Richtlinien müssen 
zwingend zum Schutz der Beschäftigten durch die 
Sozialpartner im Betrieb oder der Dienststelle um-
gesetzt werden. Die EVG setzt klar auf eine quali-
tativ hochwertige Prävention. Nur eine umfassende 
Vorsorgepolitik verhindert Arbeitsunfälle und Ge-
sundheitsschäden.
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BAUSTEIN 3 
FÜR EINE ÖKOLOGISCHE VERKEHRSWENDE

Der Verkehrssektor ist eine Schlüsselbranche der 
Wirtschaft und unserer Gesellschaft. Die Mobi-
lität von Menschen und der Transport von Waren 
sind unverzichtbar für Wohlstand und Teilhabe der 
Menschen am kulturellen und wirtschaftlichen Le-
ben. Er sichert für Millionen von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern sowie für Tausende unse-
rer Mitglieder die Arbeitsplätze und Existenzen.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG ver-
tritt die Interessen der im Schienenverkehr und 
in angrenzenden Bereichen abhängig Beschäftig-
ten. Unser Ziel ist es, Sicherheit und Qualität der 
Arbeitsplätze bei Bahn und Bus zu verbessern. Als 
Teil der deutschen Gewerkschaftsbewegung tritt 
die EVG darüber hinaus für die wichtigen gesell-
schaftlichen Ziele ein, durch die Dekarbonisierung 
von Industrie und Verkehr unsere natürlichen Le-
bensgrundlagen zu erhalten und gleichzeitig allen 
Menschen Mobilität für Beruf, Ausbildung, Freizeit 
und Versorgung bezahlbar und in guter Qualität zu 
ermöglichen. Wir betrachten die Eisenbahn- und 
Verkehrspolitik als politische Gestaltungsaufgabe, 
die nicht an den Markt oder die Unternehmen dele-
giert werden kann.

Allerdings steht der Verkehr im Hinblick auf Zu-
kunftsfähigkeit und Effizienz vor großen Herausfor-
derungen. Der Verkehr verursacht klimaschädliche 
Treibhausgase. Um den globalen Temperaturan-
stieg auf unter zwei Grad zu begrenzen, müssen 
die Emissionen von Kohlendioxid und anderer 
Treibhausgase bis 2030 drastisch reduziert und bis 
2050 auf Null gebracht werden. Dies ist nur mit dem 
Ausbau des Schienenverkehrs und elektrischem 
Betrieb bei allen motorisierten Verkehrsmitteln auf 
Basis erneuerbarer Energiequellen möglich.
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Wir werden 2020 unsere politische Arbeit zur Ver-
besserung der verkehrspolitischen Rahmenbedin-
gungen fortsetzen und dabei insbesondere auch 
mit unseren Bündnispartnern im Rahmen der Al-
lianz pro Schiene sowie dem DGB zusammenarbei-
ten. Zu unseren wichtigsten aktuellen Zielen  ge-
hört die Umsetzung unserer Forderungen aus dem 
EVG-Schienen-Positionspapier „Mehr Bahn für die 
Menschen“ (insbesondere die Modernisie rung und 

den Ausbau der Schieneninfrastruktur für mehr 
Kapazitäten, Qualität und Pünktlichkeit).  

Wir werden die Umsetzung der bis 2020 hoffentlich 
vorhandenen verbindlichen Klimaschutzgesetz-
gebung intensiv begleiten. Die Schiene kann mit 
über 20 Prozent des zu erreichenden Verkehrssek-
tor-Einsparungsziels einen entscheidenden und 
unverzichtbaren Beitrag leisten. Dafür muss aber 
jetzt in die Eisenbahn investiert werden – auch um 
spätere Strafzahlungen zu verhindern. Konkret 
arbeiten wir als EVG mit Kolleg*innen aus Haupt- 
und Ehrenamt im „Zukunftsbündnis Schiene“ (ZBS) 
und der „Nationale Plattform Zukunft der Mobili-
tät“ (NPM) aktiv mit, um diese Ziele umzusetzen. ||

Erhalt und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur wur-
den vernachlässigt. Für den Nachholbedarf, für den 
Umbau des Verkehrssystems, für Modernisierung 
und Ausbau des Schienenverkehrs sind Milliarden 
notwendig.
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Die Festlegungen des Koalitionsvertrages zur Ver-
besserung des Schienennetzes müssen umgesetzt 
und entsprechende Entscheidungen sollten noch 
in 2020 getroffen werden:

•  Elektrifizierung von 70 % des Netzes bis 2025;

•  Kapazitätserweiterung insbesondere in den 
Knotenbereichen;

•  740 Meter-Netz;

•  Ausbaumaßnahmen zur ersten Stufe des 
„Deutschland-Taktes“;

•  Mitfinanzierung der Infrastruktur von NE-Bah-
nen durch den Bund.

Insbesondere müssen solche Maßnahmen vorge-
zogen werden, mit denen die Kapazität des Netzes 
erhöht werden kann.

Der Rückbau von Eisenbahn-Infrastruktur muss 
gestoppt werden. Insbesondere dürfen keine wei-
teren bahnnahen und stadtnahen Flächen für 
bahnfremde Zwecke verkauft werden. 
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Bei der Vorhaltung von Bahnanlagen und der Si-
cherung von Flächen muss berücksichtigt werden, 
dass eine Verdoppelung sowohl des Güter- als 
auch des Personenverkehrs innerhalb der nächs-
ten 15-30 Jahre möglich wird.

Zudem sollten Mittel aus den überraschend ho-
hen Einnahmen aus der 5G-Mobilfunk-Frequenz-
versteigerungen auch für die Digitalisierung der 
Schiene (ETCS) verwendet werden. ||

Als EVG wissen wir genau, dass eine intakte Um-
welt eines der höchsten Güter der Menschheit ist. 
Gleichzeitig verbinden wir mit einer nachhaltigen 
Verkehrsausrichtung die Verwirklichung unserer ge-
werkschaftspolitischen Ziele für eine neue nachhal-
tige Wirtschaftsordnung und die Chance auf mehr 
zukunftsfähige und hochqualifizierte Arbeitsplätze.

Für die Verkehrswende ist aber eine Gesellschaft 
notwendig, die einen ökologischen Strukturwandel 
zulässt und umsetzt. Alle Klima- und Umweltschutz-
maßnahmen müssen mit den sozialen Belangen 
und den Interessen der Beschäftigten im Einklang 
stehen. Die ökologische Verkehrswende wird nur 
gelingen, wenn Schienenverkehr und ÖPNV attrak-
tiv für die dort Beschäftigten bleiben.
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Die EVG fordert verbindliche Regeln zum Perso-
nalübergang im SPNV und im Busverkehr. Für die 
politische Arbeit im Jahr 2020 bedeutet das:

•  Fortführung der EVG-Kampagne #MussPlusBus 
für eine bundesweit verbindliche gesetzliche 
Muss-Regelung des Personalübergangs bei Be-
treiberwechseln im gesamten ÖPNV und SPNV.

•  Umsetzung der im Koalitionsvertrag angekündig-
ten Klarstel lung im Personenbeförderungsgesetz 
(PBefG).

•  Vorgaben zu Sozialvorschriften (z. B. Ta riftreue, 
Personalübergang) müssen auch bei eigenwirt-
schaftlichen Anträgen beachtet werden. 

•  Zusätzlich wollen wir eine klare Vorgabe im PBefG, 
dass bei ÖPNV-Vergaben der Perso nalübergang 
vorgeschrieben werden muss.

•  Wir werden auch dafür arbeiten, dass im Verga-
berecht (§ 131 GWB) klargestellt wird, dass die 
Personalüberleitung durch die Aufgabenträ ger 
für alle relevanten Berufsgruppen angeordnet 
werden muss.

•  Wir werden uns dafür einsetzen, dass in möglichst 
allen Bundesländern wirksame Tariftreuegesetze 
eingeführt werden bzw. erhalten bleiben. Diese 
sollten nach dem Vorbild von Rheinland-Pfalz 
Muss-Bestimmungen zum Personalübergang im 
ÖPNV und SPNV enthalten.

•  In Kommunen, Regionen und Bundesländern, 
in denen 2020 an der Neufassung von Nahver-
kehrsplänen gearbeitet wird, wird die EVG dafür 
arbeiten, dass Vorgaben zu Tariftreue und Perso-
nalübergang in diese aufgenommen werden.

•  Unabhängig davon werden wir bei den für uns 
relevanten Vergabeverfahren vor der Veröffentli-
chung gegenüber den politisch Verantwortlichen 
unsere Forderung nach verbindlichen Vorgaben 
zum Personalübergang deutlich machen. Dafür 
kann der von Mobifair erstellte und laufend aktu-
alisierte Vergabekalender genutzt werden.

Bei Ausschreibungen sehen wir mehr und mehr die 
Gefahr, dass der SPNV durch die separate Ausschrei-
bung von Betrieb, Instandhaltung und Vertrieb wei-
ter aufgesplittet wird. Durch diese Segmentierung 
drohen Nachteile für Beschäftigte und Fahrgäste:

•  Tarifgebundene Arbeitsplätze drohen wegzufal-
len.

•  Plattformunternehmen, die kein besonderes 
Inter esse an der positiven Entwicklung des 
Schienenver kehrs haben, können in den Markt 
eindringen. 

•  Für Fahrgäste drohen so neue Zugangshürden, 
insbeson dere im überregionalen Verkehr.

Die EVG wird po litisch gegen die separate Aus-
schreibung von Ver triebs- und Instandhaltungsleis-
tungen arbeiten und dort, wo diese nicht verhindert 
werden können, auf die Einhaltung der Vorgaben zu 
Tariftreue und Personalüberleitung dringen. ||



Arbeitsprogramm 2020  |  EVG Programm 2017– 2022 | 19

Die EVG steht für:

Vorantreiben eines zukunftsfähigen Energie- 
modells in Deutschland und Europa: 

Wir brauchen ein Energiemodell, das mit begrenz-
ten Ressourcen schonend umgeht, auf erneuerbare 
Energien aufbaut und auf Atomenergie verzich-
tet. Der zügige Ausbau von erneuerbaren Energi-
en muss in Deutschland und Europa ausdrücklich 
Vorrang haben und mit staatlichen Fördermitteln 
unterstützt werden. Die Kosten der Energiewende 
dürfen nicht nur auf die Privatkunden umgelegt 
werden. Heute müssen die Weichen dafür gestellt 
werden, dass wir in Deutschland nach der Mitte 
dieses Jahrhunderts im Verkehr und mindestens bei 
der Grundlast der Stromerzeugung keine CO2-Emis-
sionen mehr verursachen. Da auch erneuerbare 
Energiequellen nicht unbegrenzt zur Verfügung ste-
hen, muss die Energieeffizienz weiterhin verbessert 
werden. Der elektrisch betriebene Schienenverkehr 
muss schnellstmöglich vollständig auf Ökostrom 
umgestellt werden. Den Einsatz von Agro-Kraftstof-
fen aus Lebensmitteln, wie Mais, Raps, Getreide, 
Zucker, etc. oder auch Holz, als Energiequelle lehnt 
die EVG ab. Technologien zur CO2-Abscheidung und 
-Speicherung sind mit hohen Kosten und Risiken 
verbunden und daher keine Alternative zum Aus-
bau der erneuerbaren Energien.

Intensivierung von Modernisierungsmaßnahmen 
durch Forschung und Entwicklung: 

Der Staat, die Bahnindustrie und die Eisenbahnun-
ternehmen sind gleichermaßen aufgefordert, zur 
Modernisierung des Schienenverkehrs und zur Ent-
wicklung energieeffizienterer Schienenfahrzeuge 
ausreichend Forschungsmittel bereitzustellen und 
auch auf europäischer Ebene zu kooperieren. Das 
mehrjährige EU-Forschungsprogramm „Shift2Rail“ 
stellt hierbei einen Schritt in die richtige Richtung 
dar. Anteile der Finanzmittel müssen aber in beglei-
tende Sozialforschung fließen, damit wir die poten-
ziellen Auswirkungen der Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit auf die Beschäftigten, die Nutzerinnen 
und Nutzer sowie auf die Gesellschaft insgesamt be-
werten können. Mobilität „4.0“ darf nicht zu einem 
Schienenverkehr führen, in dem kein professionelles 
Bahnpersonal mehr sichtbar ist und die Sicherheit 
der Fahrgäste zweitrangig wird. Zudem geht es da-
rum, neue (digitale) Berufsbilder und neue Arbeits-
bedingungen aktiv und bestmöglich zu gestalten 
– zufriedene Beschäftigte stärken die Qualität der 
Bahnangebote.
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In diesem Zusammenhang werden wir uns auch 
mit den Folgen befassen, die das Engagement 
der chinesischen Bahnindustrie für den europä-
ischen Schienenverkehr, die europäische Bahnin-
dustrie sowie die Geschäftsmodelle in Bezug auf 
Fahrzeugbau und Instandhaltung haben können. 
Um dies und die Folgen und Handlungsmöglich-
keiten für die Beschäftigten zu analysieren, stre-
ben wir ein Kooperationsprojekt mit der IG Metall 
sowie den österreichischen Schwestergewerk-
schaften vida und PRO-GE an. ||

Förderung und Sicherstellung von umwelt-
freundlichen Verkehrsträgern: 

Die EVG fordert sowohl von den Bundespolitikern 
als auch von den Landesregierungen, ein Gesamt-
konzept zur Bewältigung einer ökologischen Ver-
kehrswende vorzulegen. Dieses Konzept muss ver-
bindlich zu einem „Masterplan Verkehr“ führen und 
stärker wie bisher auf die europäische Verkehrspo-
litik Einfluss nehmen.

 → Personenverkehr: 

Die EVG fordert die Bundesregierung auf, sich im 
Sinne des Artikel 87e Abs. 4 Grundgesetz ihrer po-
litischen Verantwortung für die Entwicklung des 
Schienen-Personenfernverkehrs (SPFV) zu stellen. 
Das wichtigste Projekt, um bis 2030 den Anteil der 
Eisenbahn am Personenverkehr zu verdoppeln, ist 
der “Deutschland-Takt“. Die Schieneninfrastruktur 
muss so ausgebaut werden, dass alle Bahnhöfe und 
Haltepunkte bundesweit mindestens im Stunden-
takt bedient und alle Linien an den Knotenpunkten 
mit kurzen Umsteigezeiten optimal miteinander 
verknüpft werden können. Zielfahrplan und Priori-
täten müssen in einem politischen Prozess entwi-
ckelt werden. Die EVG fordert die Bedienung aller 
Städte über 100.000 Einwohner im Fernverkehr im 
Stundentakt. Für den SPFV im „Deutschland-Takt“ 
ist die einheitliche Bedienung durch einen Betrei-
ber die effizienteste Möglichkeit, die auch den In-
teressen der Beschäftigten und der Fahrgäste am 
besten entspricht. Die EVG lehnt Ausschreibungs-
modelle für den SPFV ab. 
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Die EVG wird ihre Positionen zu Deutschlandtakt 
und SPFV in die politische Debatte einbringen und 
zu diesem Thema aktiv im Zukunftsbündnis  Schiene 
mitarbeiten sowie Bündnispartner suchen. Ein be-
sonderer Schwerpunkt zur Weiterent wicklung der 
Position wird auf den Themen „Vertrieb“ und „ein-
heitlicher Personenbeförderungstarif“ liegen. ||

Der Nachtzugverkehr muss wieder ausgebaut wer-
den. Wir fordern den koordinierten Aufbau eines 
internationalen Nachtzugnetzes durch die europä-
ischen Bahnen, das hinsichtlich Beförderungstari-
fen und Vertrieb in den Tagesverkehr voll integriert 
werden muss.

Durch Halbierung der Trassenpreise und Abbau 
der Wettbewerbsnachteile gegenüber Pkw, Fernbus 
und Flugzeug können Bund und EU dazu beitragen, 
ein hochwertiges SPFV-Angebot wirtschaftlich ab-
zusichern. Kontinentale Flugverbindungen unter 
1.000 km sind einzustellen.

Um die Akzeptanz für den Öffentlichen Verkehr 
zu erhöhen, der weitaus umweltfreundlicher und 
 energieeffizienter ist als der Individualverkehr, 
muss der Ausbau des Schienenverkehrs, des ÖPNV 
und von Fahrradwegen, einschließlich der Kunden- 
und Serviceangebote, Fahrkartenverkaufssysteme 
sowie der Verwirklichung der Barrierefreiheit an 
(Bus-)Bahnhöfen vorangetrieben werden. Hierzu 
ist der Einsatz von mehr Kundenbetreuern,  Service- 
und Sicherheitspersonal in den Kundencentern, 
Bahnhöfen und Zügen notwendig. Der Fahrkarten-
verkauf in den Zügen sollte wieder zur Regel wer-
den. Die  Dotierung des GVFG-Bundes programms 
muss  erhöht und dynamisiert werden. Die „Ent-
flechtungsmittel“, die den Kommunen in der 
Nachfolge des Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetzes (GVFG) zur Verfügung gestellt werden, 
 müssen  erhöht, dynamisiert und für den Ausbau 
des  Umweltverbundes (Bahn, Bus, Fahrrad) zweck-
gebunden werden.

Die 2016 beschlossene Höhe der Regionalisie-
rungsmittel von 8,2 Mrd. € (dynamisiert bis 2030) 
ist angesichts der Ausgangslage zu Beginn der ver-
gangenen Legislaturperiode ein großer Erfolg, an 
dem auch die EVG beteiligt war. Diese Summe reicht 
jedoch nicht aus, da weiterhin in einzelnen Bundes-
ländern mit einer Kürzung der SPNV-Angebote statt 
dem notwendigen Ausbau zu rechnen ist.

Angebote für Carsharing sowie die Nutzung und 
Mitnahme von Fahrrädern sind auszubauen. Der 
Mehrwertsteuersatz im SPFV muss auf 7 % gesenkt 
werden. Steuer- bzw. Mautbefreiungen für den 
Luft- und den Fernbusverkehr müssen abgeschafft 
werden.

Die EVG setzt sich dafür ein, dass alle Seniorinnen 
und Senioren ab dem 65. Lebensjahr, nach dem 
Vorbild anderer europäischer Länder, ein stark 
vergünstigtes Mobilitätsticket für den gesamten 
ÖPNV und SPNV in Deutschland erwerben können. 
Menschen, die früher aus dem Erwerbsleben aus-
scheiden, sollen die Vergünstigung unabhängig 
vom Lebensalter bereits ab dem Zeitpunkt des Aus-
scheidens aus dem Berufsleben erhalten können.
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Die EVG wird in 2020 mit dem Positionspapier zum 
kostenlosen ÖPNV arbeiten und dabei insbesondere 
für die Ziele

• Ausbau des Fahrplanangebotes,

•  Verbesserung von Qualität und Barrierefreiheit 
sowie

•  Vereinfachung und Senken der Beförderungs-
tarife

werben. Diese Positionen vertreten wir sowohl auf 
Landesebene als auch im Hinblick auf den nächsten 
Bundestagswahlkampf. ||

 → Güterverkehr: 

Der Güterverkehr auf der Schiene braucht die 
Schaffung infrastruktureller Voraussetzungen. Be-
reits heute ist der Schienengüterverkehr „reale 
Elektromobilität“. 90 % des Schienengüterverkehrs 
werden mit Strom erbracht, wobei 20 % davon 
schon heute aus regenerativen Energien erzeugt 
werden. Die ökologische Herausforderung bleibt 
hierbei die Beseitigung der Lärmemissionen.

Die EVG setzt sich dafür ein, dass die Kapazitäten 
der Güterbeförderung in Ballungszentren und auf 
Hauptabfuhrstrecken, hier insbesondere im Hafen-
hinterlandverkehr, dem tatsächlichen Bedarf un-
verzüglich angepasst werden. Eine weitere wesent-
liche Voraussetzung für den Schienengüterverkehr 
ist die Stärkung des Einzelwagenverkehrs. Statt 
Ladestellen zu schließen, müssen Gleisanschlüsse 
und Logistikzentren mit Bahnanschluss gefördert 
werden. Wir fordern bessere Wettbewerbsbedin-
gungen für den Schienengüterverkehr, z. B. durch 
die Erhöhung der Lkw-Maut. Hochwertige Arbeits-
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plätze bei den Eisenbahnen dürfen nicht länger 
durch Lohn- und Sozialdumping im Straßenverkehr 
bedroht werden. Gütertransporte über 500 km sind 
zwingend auf die Schiene zu verlagern. Die Belas-
tung des Schienengüterverkehrs durch die Kosten 
für Trassen- und Anlagennutzung muss deutlich re-
duziert werden.
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Im Jahr 2020 werden wir darauf dringen, dass die 
im Masterplan Schienengüterverkehr vorgesehen 
Maßnahmen auch umgesetzt werden. Bei der Inf-
rastrukturplanung für den Deutschland-Takt, für 
die wahrscheinlich 2020 wichtige Entscheidungen 
getroffen werden, ist darauf zu achten, dass Sys-
temtrassen für den Güterverkehr und gezielte Ka-
pazitätserweiterungen eingeplant werden. Das Un-
ternehmen DB Cargo ist von zentraler strategischer 
Bedeutung für die Entwicklung des SGV in Deutsch-
land und den Nachbarländern. U. a. organisiert 
es den Einzelwagenverkehr und bildet auch sonst 
das Rückgrat des Schienengüterverkehrs. Daher 
werden wir dafür eintreten, dass die strategischen 
Entscheidungen von DB Cargo geeignet sind, ein 
Wachstum des SGV um mindestens 50 % bis 2030 
zu ermöglichen. Dafür müssen Investitionsent-
scheidungen getroffen sowie ausreichend Personal 
rechtzeitig eingestellt bzw. ausgebildet werden. ||

Die EVG lehnt „Gigaliner“ ab. Die sogenannten „Rie-
sen-Lkw“ widersprechen nicht nur den verkehr-
spolitischen Verlagerungszielen, sondern auch den 
klima- und energiepolitischen Zielen.

 → Gerechte Wettbewerbs- und  
Regulierungspolitik: 

Die EVG fordert die Politik auf, die steuerpolitische 
Benachteiligung des umweltfreundlichen Schie-
nenverkehrs aufzuheben. Durch eine bedarfsge-
rechte Infrastrukturpolitik, durch eine eisenbahn-
fachgerechte Regulierung sowie mit Leistungs- und 
 Finanzierungsvereinbarungen (LuFV) zwischen Bund 
und Eisenbahninfrastrukturunternehmen kann 
eine ökologisch sinnvolle Eisenbahninfrastruktur 
geschaffen werden. Der diskriminierungsfreie Zu-
gang zur Schieneninfrastruktur muss aber durch 
gesetzliche Regulierung gewährleistet sein. Die sog. 
 „Anreizregulierung“ im Eisenbahnregulierungsge-
setz von 2016 ist nicht sachgerecht, da sie weder 
die ausreichende Finanzierung der  Infrastruktur 
noch eine sinnvolle Verteilung der Fixkosten auf 
die einzelnen Verkehrssegmente  sicherstellt. Das 
Gesetz sollte daher überarbeitet werden.

 → Integrierte Bahnsysteme im  
öffentlichen Interesse: 

Die EVG lehnt eine „Trennung von Netz und Betrieb“ 
strikt ab, weil damit Synergieeffekte für Forschung 
und Entwicklung, für mehr Sicherheit, Verkehrs-
angebote und Service sowie Arbeitsplätze verloren 
gehen. Eine Zersplitterung führt zur Schwächung 
des gesamten deutschen Bahnsystems.
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Wir werden das Thema „Integrierte Bahnsysteme“ 
verstärkt aufgreifen und im politischen Raum an-
sprechen, um für die Vorteile zu werben und auch 
die Positionsbildung der Parteien im Hinblick auf 
die nächste Bundestagswahl zu beeinflussen. ||

 → Lärmschutz: 

Wir begrüßen, dass die Umrüstung fast aller in 
Deutschland verkehrenden Güterwagen voraus-
sichtlich bis Ende 2020 abgeschlossen sein wird. 
Jedoch muss die Lärmreduzierung,  insbesondere 
beim Güterverkehr, auch danach weitergehen, 
um die weitere Verlagerung auf die Schiene zu 
 ermöglichen. Die Bundesregierung ist gefordert, die 
Erforschung, Entwicklung und Einführung von wei-
teren Lärm reduzierenden technischen  Lösungen 
am Fahrzeug (insbesondere bei den Güterwagen) 
sowie am Fahrweg zu fördern. Das Lärmsanie-
rungsprogramm an bestehenden Strecken muss 
 fortgeführt werden. Für vom Technologiewandel 
betroffene Standorte und die dort Beschäftigten 
müssen  Perspektiven entwickelt werden.
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Bedarfsgerechte Verkehrsinfrastruktur- 
entwicklung. 
Die Schiene ist der sicherste Verkehrsträger. Zur 
Bewahrung höchstmöglicher Sicherheitsstandards, 
z. B. bei der Stellwerkstechnik, bedarf es umfassen-
der Investitionstätigkeiten. Dies dient der Sicher-
stellung sicherer Betriebsabläufe und trägt dem 
Kundenvertrauen Rechnung.

Die EVG fordert, die Kapazitäten im Schienennetz 
bis 2030 zu verdoppeln. Dafür sind die Maßnah-
men zur Verwirklichung des Deutschland-Taktes 
zum Ausbau von Knoten und Engpassbereichen, 
zum zweigleisigen Ausbau, für 740-Meter-Züge, 
zur Blockverdichtung, zur Verbesserung der Hin-
terlandanbindungen und der Güterverkehrskorri-
dore vordringlich voranzutreiben. Hierfür braucht 
die Schiene mehr finanzielle Mittel. Die Strecken 
der nichtbundeseigenen Bahnen sollen in dieses 
Konzept und seine Finanzierung durch den Bund 
einbezogen werden. Um den Ausbau des Schie-
nennetzes zu finanzieren, müssen Mittel aus dem 
Bereich des Straßenbaus umgeschichtet werden. 
Darauf ist der Bundesverkehrswegeplan entspre-
chend auszurichten.

Die Schifffahrt (inklusive Fährverkehr) sollte in Er-
gänzung zum Schienenverkehr stärker gefördert 
werden. Die Kooperation zwischen Eisenbahn und 
Schifffahrt muss im Personen- und Güterverkehr 
wieder verbessert werden.

Um eine gleichwertige verkehrliche Entwicklung in 
ganz Deutschland zu erreichen, wendet sich die EVG 
gegen Prestigeobjekte, die einer verkehrlichen Effi-
zienzprüfung nicht standhalten.

Ein besonderes Augenmerk ist auf den Ausbau der 
grenzüberschreitenden Strecken für den Güter- und 
Personenverkehr (einschließlich SPNV) zu legen. 
Mit einem Sonderprogramm sollte erreicht werden, 
dass bis 2025 70 % des deutschen Schienennetzes 
elektrifiziert sind. 

Die EVG fordert, dass alle Maßnahmen zur Um- 
setzung von e-Highways für den Straßengüterver-
kehr gestoppt werden. Das Schienennetz auszu- 
bauen und zu elektrifizieren ist ökologisch und 
volkswirtschaftlich effizienter, der Sicherheits- 
vorteil des Schienenverkehrs besonders groß ge-
genüber dem Lkw.

Die EVG fordert, die Trassen-, Anlagen- und Stati-
onspreise durch öffentliche Zuschüsse dauerhaft 
deutlich zu reduzieren. Die entsprechenden ver-
traglichen und haushaltsrechtlichen Regelungen 
sind so auszugestalten, dass sie nicht zu Lasten 
der Infrastrukturbetreiber und der Beschäftigten 
gehen. Insbesondere dürfen keine neuen Zwänge 
oder Anlässe für Ausschreibungen entstehen.

Die EVG lehnt die Finanzierung von Verkehrsinfra-
strukturprojekten durch Öffentlich-Private Partner-
schaften (ÖPP) ab. Diese führen zu höheren Kosten 
für die Allgemeinheit und schränken die demokra-
tischen Gestaltungsmöglichkeiten ein.

Verkehrsverlagerung in Europa vorantreiben. 
Wir fordern die EU-Organe Kommission, Parlament 
und Rat auf, bei ihrer Verkehrspolitik nicht mehr die 
Förderung des intramodalen Wettbewerbs, sondern 
die Verkehrsverlagerung vom Straßen- und Luft-
verkehr auf Eisenbahn und Umweltverbund in den 
Vordergrund zu stellen. Wir fordern wirkungsvolle 
Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbs-
bedingungen bei den Wegekosten, bei Steuern und 
Entgelten sowie für den flächendeckenden Ausbau 
des Schienenverkehrs – auch außerhalb von Hoch-
geschwindigkeitsstrecken und Güterkorridoren. Wir 
fordern die EU auf, die Mitgliedsstaaten bei der 
Durchsetzung von Arbeitszeit-, Tarif-/Mindestlohn- 
und anderen Sozialvorschriften zu unterstützen. 
Diese müssen auch im internationalen Verkehr 
(einschließlich Transit) gelten.

Wir erwarten die Weiterentwicklung der VO 
1370/2007 in dem Sinn, dass die Aufgabenträger 
in allen Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet werden, 
bei Betreiberwechseln im Schienenpersonenver-
kehr und im ÖPNV den Übergang der Beschäftigten 
vorzusehen.

Darüber hinaus wird sich die EVG mit dem DGB,  
mit den europäischen und internationalen Eisen-
bahn- und Verkehrsgewerkschaften in der Euro-
päischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) und 
in der Internationalen Transportarbeiter-Födera-
tion (ITF) sowie mit anderen Gesellschaftsgruppen  
am Aufbau von Bündnissen für „leistungsfähige 
öffentliche Dienste“ beteiligen und diese aktiv 
mitgestalten.
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BAUSTEIN 4 
FÜR EINE GERECHTE TEILHABE  
IN WIRTSCHAFT UND ARBEITSWELT

Die EVG stellt fest, dass die gesetzliche Mitbestim-
mung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
ein wesentliches Gestaltungsmerkmal der sozia-
len Marktwirtschaft ist. Mitbestimmung ist gelebte 
Demokratie im Betrieb und Unternehmen. Sie ge-
hört zu den Kernelementen unserer Kooperations- 
und Konsenskultur. 

Alle vorliegenden Meinungsumfragen weisen da-
rauf hin, dass sowohl die betriebliche Mitbestim-
mung als auch die Unternehmensmitbestimmung 
über eine sehr große Akzeptanz in der Gesellschaft 
verfügen. Mitbestimmung lässt Menschen demo-
kratische Beteiligung direkt am Arbeitsplatz und 
damit ganz nah an ihrer Lebensrealität praktizieren 
und erlebbar machen, z. B. durch regelmäßige Be-
schäftigtenbefragungen. 

EVG AKTIVITÄTEN | Arbeitsprogramm 2020 

Demokratische Beteiligung heißt auch, einen 
 aktiven Beitrag zum Schutz von Minderhei-
ten auszuüben. Unsere Betriebsratsgremien 
sind wichtige Akteur*innen zum Schutz gegen 
 menschenfeindliche und rechtspopulistische Stim-
mungen im  Betrieb. In Zusammenarbeit mit dem 
DGB Bildungswerk und der EVA Akademie werden 
wir Workshops mit Konzern-, Gesamt- und Be-
triebsratsgremien durchführen. Wir werden auch 
die Arbeitgeber in die Verantwortung nehmen, ein 
diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld zu schaf-
fen. Wir fordern deshalb die Arbeitgeber auf, das 
 Thema Antidiskriminierung in die „Beschäftig-
tenbefragungen“ aufzunehmen. Nur so können 
Gewerkschaft und Betriebsräte langfristig die 
Wirksamkeit von Maßnahmen und Betriebsver-
einbarungen hin zu einem diskriminierungsfreiem 
Arbeitsumfeld überprüfen. //

Damit leistet die Mitbestimmung einen Beitrag zum 
Erhalt unserer demokratischen Kultur und stärkt 
die Demokratie.

Die EVG organisiert im Eisenbahn- und Verkehrsbe-
reich über 4.000 gewählte Betriebsratsmitglieder 
und rund 200 Arbeitnehmervertreter/innen in mit-
bestimmten Aufsichtsräten. 

EVG AKTIVITÄTEN | Arbeitsprogramm 2020 

Anfang des Jahres 2020 finden die Aufsichtsrats-
wahlen statt. Die EVG wird einen intensiven Wahl-
kampf mit und für ihre Kolleg*innen führen und 
begleitet organisatorisch die Vorbereitung der 
Delegiertenwahl im März. Gemeinsam mit der EVA 
Akademie werden wir nach der Wahl Schulungen 
durchführen, die die Besonderheiten in unse-
rem Organisationsgebiet berücksichtigen. Ferner 
entwickelt die EVG zusammen mit den Aufsichts-
rät*innen neue Formen der Zusammenarbeit und 
eine engere Verzahnung mit gewerkschaftspoliti-
schen Organen. //

Diese engagieren sich vornehmlich für die Inter-
essen der Beschäftigten, behalten aber auch den 
nachhaltigen Erfolg des Unternehmens im Blick be-
halten und sind nicht auf die Erzielung kurzfristiger 
Renditen fixiert.

EVG AKTIVITÄTEN | Arbeitsprogramm 2020 

Deshalb setzt sich die EVG für eine qualitativ hoch-
wertige Ausbildung ein. Wir achten darauf, dass 
bei der Reform der Ausbildungsberufe Eisenbah-
ner*innen im Betriebsdienst und Kauffrau/Kauf-
mann für Verkehrsservice die hohen Standards 
sowie die bisherigen Inhalte des kaufmännischen 
Berufes beibehalten werden. Als kritisch betrach-
tet die EVG „zentrale Recruitingprozesse“ als ein-
zige Einstellungsoption. Hier werden wir Gegen-
vorschläge für dezentrale Ansätze vorstellen und 
Umsetzungspläne einfordern.

Des Weiteren wird 2020 eine Zukunftswerkstatt 
zur „Nachwuchsgewinnung und Personalplanung“ 
durchgeführt. Schwerpunkt dieser Zukunftswerk-
statt soll es sein, dass wir gemeinsam mit unseren 
Betriebsrät*innen Handlungsmöglichkeiten und 
Strategien zur Personalplanung erarbeiten. Hier-
zu entwickeln wir Konzepte, wie Betriebsrät*innen 
zukünftig dem demografischen Wandel und der 
angespannten Personalsituation entgegenwirken 
sowie neue Kolleg*innen in die Belegschaft und 
die Arbeit der Mitbestimmungsgremien integrieren 
können. //
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Bei der Gestaltung der Wahlbetriebsstrukturen 
gemäß § 3 BetrVG für die über 400 Betriebe im Or-
ganisationsbereich ist für die EVG das oberste Ziel, 
die Arbeit der Betriebsräte möglichst nah am Mit-
arbeiter und damit auch unserem Mitglied zu er-
möglichen. Dies bedeutet gerade bei den zumeist 
bundesweit operierenden Unternehmen unseres 
Organisationsbereiches, eine noch stärkere Zentra-
lisierung der Wahlbetriebe zu verhindern.

EVG AKTIVITÄTEN | Arbeitsprogramm 2020 

Im Hinblick auf die nächsten Betriebsratswahlen 
im Jahr 2022 werden wir verstärkt den gesamten 
SPNV-Bereich in den Fokus nehmen. Um auf die 
Bedürfnisse der Funktionär*innen einzugehen, die 
nicht die Mehrheit in den Mitbestimmungsgremien 
darstellen, wird ein neues Schulungskonzept für 
die Arbeit von Betriebsrät*innen in der Opposition 
entwickelt.

Im Anschluss der Aufsichtsratswahlen 2020 erar-
beitet die EVG ein „Handbuch Wahlen für Interes-
senvertretungen“. //

Zur Gewährleistung der Aufgaben und zur Durch-
setzung der Beschäftigteninteressen ist die stän-
dige Qualifizierung der Arbeitnehmervertreter so-
wohl in den betrieblichen Interessenvertretungen 
als auch in den Aufsichtsräten der Unternehmen 
weiter auszubauen. 

Die Arbeit der Betriebsräte, Aufsichtsräte und Man-
datsträger in anderen Mitbestimmungsgremien er-
fordert eine sehr hohe fachliche Kompetenz, die es 
durch die Bildungsträger der EVG zu gewährleisten 
gilt.

EVG AKTIVITÄTEN | Arbeitsprogramm 2020 

Aus der Analyse der Betriebsratswahlen 2018 
resultierte, dass viele Funktionär*innen in den 
nächsten 8 Jahren das Renteneintrittsalter errei-
chen. Um bereits jetzt den Wissenstransfer nach-
folgender Kolleg*innen sicherzustellen, haben wir 
2019 mit einer 18-monatigen Qualifizierungsreihe 
der „Betriebsräte-Akademie“ zur Förderung le-
bensjüngerer Kolleg*innen in den Interessenver-
tretungen begonnen. Ende 2020 wird die EVG und 
die EVA Akademie an den Resultaten der einzelnen 
Projekte weiterarbeiten und diese umsetzen. Darü-
ber hinaus startet bereits 2020 die Konzeption der 
zweiten „Betriebsräte-Akademie“, die Anfang 2021 
beginnen wird. Damit setzen wir einen wichtigen 
Pfeiler für eine qualifizierte Nachwuchsförderung 
in unsere Mitbestimmungsgremien. // 

Auch in der Arbeitswelt der Zukunft sind die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihrem Wissen, 
ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten die zentralen 
Produktivitätsträger. Die Sichtweisen und Interes-
sen der Beschäftigten können durch Mitbestim-
mung systematisch in die Entwicklung der Unter-
nehmen und Arbeitsprozesse integriert werden. 
Die EVG ist der Auffassung, dass neue technische, 
gesellschaftliche und rechtliche Entwicklungen die 
Mitbestimmung in Deutschland und Europa vor 
ganz neue Herausforderungen stellen.
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Hierzu zählt auch der Schutz von Beschäftigten vor 
Übergriffen im öffentlichen Raum. Die bereits 2009 
ins Leben gerufene Aktion „Sicher unterwegs“ wird 
deswegen auch 2020 maßgeblich ausgebaut. Für 
eine zielführendere Hilfestellung von Betroffenen 
wird 2020 eine wissenschaftliche Studie durch-
geführt, die die Gründe für die Zunahme von Ge-
waltübergriffen an Mitarbeitenden im öffentlichen 
Raum analysiert und Folgen von Übergriffen für die 
Betroffenen erfasst. Anhand der Ergebnisse wird 
das Schutzkonzept der EVG für die Beschäftigten 
in unserem Organisationsbereich weiter optimiert. 
Mit der Kampagne „Hier arbeitet ein Mensch“, wird 
die EVG gemeinsam mit anderen DGB-Einzelge-
werkschaften das Thema noch stärker in den Fo-
kus der Öffentlichkeit rücken.

Das Helfertelefon „Ruf Robin“ setzt ein klares Zei-
chen gegen zunehmende Gewalt an Beschäftigten 
im öffentlichen Verkehrsbereich. Die juristische 
Erstberatung und nachhaltige Betreuung durch 
die/den betreunde*n Gewerkschaftssekretär*in 
soll durch das weiterführende Angebot einer pro-
fessionellen psychologischen Erstbetreuung der 
Betroffenen ergänzt werden. Ferner sollen weiter-
führender Hilfsangebote mit unseren Kooperati-
onspartnern ausgebaut werden. //
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Die digitale Transformation der Wirtschaft hat 
bereits jetzt einen grundlegenden Wandel der Ar-
beitswelt eingeleitet, der nur durch eine faire So-
zialpartnerschaft auf Augenhöhe für alle positiv 
gestaltet werden kann.

EVG AKTIVITÄTEN | Arbeitsprogramm 2020 

Die digitale Transformation der Arbeitswelt bleibt 
ein weiteres Kernthema der EVG. Deshalb wollen 
wir 2020 die beschäftigtenorientierte Gestaltung 
der Digitalisierung in Unternehmen unseres Orga-
nisationsgebiets gezielt weiterentwickeln. Unter 
anderem werden wir dafür im II. Quartal 2020 eine 
Fachkonferenz durchführen. Zusätzlich wird die 
EVG verstärkt den Themakomplex „Agile Arbeits-
formen“ bearbeiten, bereits bestehende Projekte 
evaluieren und beschäftigtenfreundliche Leitplan-
ken entwickeln. //

Die EVG stellt sich entschieden gegen zunehmend 
negative Tendenzen in der Arbeitswelt.

Arbeitnehmerbegriff präzisieren: 

Die Anzahl arbeitnehmerähnlicher Personen wächst 
beständig an. Damit werden die Wertschöpfungs-
strukturen unübersichtlicher und die Grauzonen 
größer. Der für die betrieblichen Mitbestimmungs-
gremien maßgebliche Arbeitnehmerbegriff des 
Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) muss der-
gestalt an die betrieblichen Realitäten angepasst 
werden, dass eine einheitliche Vertretung der Inte-
ressen aller Beschäftigten eines Betriebes ermög-
licht wird, unabhängig davon, ob diese Personen in 
einem regulären oder in einem arbeitnehmerähn-
lichen Arbeitsverhältnis zu diesem Betrieb stehen.

Neue Arbeitsformen regeln: 

Die räumliche und zeitliche Entgrenzung der Arbeit 
schreitet fort. Arbeit wird zunehmend auch außer-
halb der regulären Arbeitszeit und außerhalb des 
eigentlichen Arbeitsorts verrichtet. Der EVG hält es 
für erforderlich, dass diese Arbeit auch in Zukunft 
als solche erkannt und vergütet wird. In diesem 
Zusammenhang wird sowohl bei Beschäftigten als 
auch bei den Unternehmen und Betrieben der Ruf 
nach flexibleren zeitlichen und örtlichen Arbeitsbe-
dingungen laut. Mitbestimmung kann dazu verhel-
fen, bei den teilweise gegensätzlichen Interessen 
einen fairen Kompromiss zu finden.

EVG AKTIVITÄTEN | Arbeitsprogramm 2019 

Die letzte Tarifrunde und daraus resultierende 
Wahlmodell für die Beschäftigten unseres Or-
ganisationsbereich zeigt sehr deutlich, dass Ar-
beitszeit eines der Kernthemen betrieblicher Mit-
bestimmung darstellt. Die arbeitszeitpolitischen 
Kölner Ziele – Arbeitszeitsouveränität, Planungs-
sicherheit und Belastungsreduzierung, waren 
Thema auf der Zukunftswerkstatt Schichtarbeit 
im II Quartal 2019. Die Ideen und Forderungen 
unserer Betriebsratskolleg*innen aus dieser Zu-
kunftswerkstatt werden von uns weiterentwickelt 
und umgesetzt. Darüber hinaus passen wir unser 
Bildungsprogramm den aktuellen Arbeits(zeit)re-
alitäten an und entwickeln 2020 konkrete Hand-
lungshilfen zur Gestaltung von Arbeitszeit für un-
sere Funktionär*innen. //

Stärkung der betrieblichen Ebene: 

Hierbei sind Lösungen auf betrieblicher Ebene viel-
fach flexibler und praxisnäher als Regelungen auf 
Unternehmensebene, hier vor allem Tarifverträge, 
die eher den normativen Rahmen der Arbeitsbedin-
gungen setzen. Insofern sind die im BetrVG vorhan-
denen Instrumente konsequent anzuwenden; neue 
Arbeitsmethoden und Arbeitsformen sind durch ent-
sprechende Veränderungen im BetrVG zu erfassen.

Ausbau der gesetzlichen Mitbestimmung: 

Die EVG fordert angesichts einer sich rasch wan-
delnden Gesellschaft und Arbeitswelt die Bundes-
regierung dazu auf, die gesetzliche Mitbestimmung 
der Arbeitnehmer*innen zu erhalten, auszubauen 
und damit an die genannten Herausforderungen 
anzupassen. Eine solche Weiterentwicklung der 
Mitbestimmung würde gleichermaßen den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und den Wirtschafts-
standort Deutschland fördern.

EVG AKTIVITÄTEN | Arbeitsprogramm 2020 

Deshalb beteiligt sich die EVG 2020 an der Be-
triebsräte-Befragung des DGB Bildungswerks. Wir 
erhalten damit ein noch genaueres Bild, vor wel-
chen Herausforderungen und Problemen unsere 
Betriebsräte täglich stehen. //

Das Bekenntnis zur Demokratie in der Wirtschaft 
beinhaltet weiterhin die Pflicht, die Anwen-
dung der geltenden Schutzrechte, insbesondere  
des Betriebsverfassungsgesetzes und der Mitbe-
stim mungs gesetze in der Unternehmenspraxis zu  
verbessern z. B. durch ein zwingendes Mitbestim-
mungsrecht im § 92 BetrVG.
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Einfluss multinationaler Konzerne begrenzen: 

Auf Ebene des Gesellschaftsrechts fordert die EVG 
gemeinsam mit dem DGB und seinen Einzelge-
werkschaften, die rechtlichen Möglichkeiten einer 
Anpassung der Mitbestimmung auf der Ebene der 
deutschen Tochtergesellschaften zu prüfen. Dies 
vor dem Hintergrund, dass multinationale Kon-
zerne in der fortgeschrittenen Globalisierung der 
Wirtschaft verstärkt aus dem Ausland heraus agie-
ren und dort strategische Entscheidungen mit un-
mittelbaren Auswirkungen auf die Beschäftigten in 
Deutschland treffen. Die Folgen können dann nur 
noch aufgefangen, die Strategie nicht oder nur be-
dingt mitgestaltet werden. Das bedroht die Gestal-
tungs- und Schutzfunktion der Mitbestimmung auf 
betrieblicher Ebene in ihrer gesetzlich beschrie-
benen Substanz. Diese Forderung gilt analog auch 
für international operierende Konzerne mit Sitz in 
Deutschland bezüglich ihrer Tochtergesellschaften 
im Ausland.

Keine Flucht aus der Mitbestimmung: 

Die EVG betrachtet zudem auch mit großer Sorge, 
dass sich junge, wachsende Kapitalgesellschaften 
zunehmend dem Geltungsbereich der Gesetze zur 
Unternehmensmitbestimmung entziehen. Dabei 
nutzen sie Lücken im deutschen und europäischen 
Recht und stellen damit den gesellschaftlichen 
Konsens und die Zukunft der Sozialpartnerschaft 
in Deutschland in Frage. Die EVG fordert daher 
gemeinsam mit dem DGB und seinen Einzelge-
werkschaften die Bundesregierung daher dazu 
auf, Lücken im deutschen Mitbestimmungsecht zu 
schließen und gleichzeitig auf europäischer Ebene 
dafür einzutreten, dass entsprechende Schlupf- 
löcher geschlossen und keine neuen Umgehungs-
tatbestände geschaffen werden.

Erhalt der nationalen Mitbestimmungs-modelle: 

In allen europäischen Staaten gibt es Systeme be-
triebsrätlicher und/oder gewerkschaftlicher Inte-
ressenvertretung auf der Ebene des Betriebes; im 
Bereich der Unter-nehmensmitbestimmung haben 
neben Deutschland auch 17 andere EU-Staaten 
Regelungen zur Unternehmensmitbestimmung 
vorgesehen. Die EVG erwartet daher gemeinsam 
mit den anderen DGB-Gewerkschaften von den 
Europäischen Institutionen, die Vielfalt nationa-
ler Mitbestimmungsmodelle zu respektieren, die 
in der jeweils unterschiedlichen wirtschafts- und 
sozialgeschichtlichen Entwicklung sowie in den 
nationalen Staatsstrukturen begründet liegen. Die 
Bundesregierung wird aufgefordert, sich hierfür auf 
europäischer Ebene einzusetzen.

Starke Bildung: 

Die EVG fordert für ihr Organisationsgebiet einen 
“Bildungstarifvertrag“, der die Arbeitnehmerans-
prüche auf politischen Bildungsurlaub von min-
destens zehn Tagen pro Kalenderjahr tariflich absi-
chert. Darüber hinaus wird sich die EVG gemeinsam 
mit dem DGB und der DGB Jugend dafür einsetzen, 
dass die Gewährung von bezahltem Bildungsurlaub 
bundesweit durch ein „Bildungsurlaubsgesetz“ ge-
regelt wird.

Langfristige Sicherung der Beschäftigung: 

Die EVG fordert von den Unternehmen im Organi-
sationsbereich langfristige Geschäftsstrategien zu 
entwickeln und damit die Zukunft der Arbeitsplätze 
sicherzustellen. Für konzernangehörige Unterneh-
men, die im Wesentlichen auf internen Umsatz 
angewiesen sind (Dienstleistungsunternehmen 
wie Reinigung, Facility Management oder Instand-
haltung) fordern wir eine verbindliche Regelung 
der Auftrags- und Leistungsbeziehungen innerhalb 
des Konzerns. Diese müssen einen fairen Ausgleich 
von Flexibilität, Qualitätsanforderungen und Wirt-
schaftlichkeit zu externen Dienstleistern vorsehen.
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BAUSTEIN 5 
FÜR SOZIALE GERECHTIGKEIT

Die Sozialstaatlichkeit ist in unserem Grundgesetz 
fest verankert und damit politische Pflicht für alle 
politischen und gesellschaftlichen Gruppen. Der 
Staat hat folglich die Aufgabe, für eine gerechte 
Verteilung des Eigentums unserer Gesellschaft zu 
sorgen. Dies setzt insbesondere die Schaffung von 
gleicher Teilhabe an Arbeit, Bildung und Lebens-
verhältnissen sowie die Gewährleistung einer so-
zialen Absicherung im Alter, im Krankheitsfall und 
im Berufsleben voraus.

Aus Sicht der EVG muss das System der sozialen 
Sicherung in Deutschland – im Sinne der Men-
schen – weiter entwickelt werden. Dies gerade vor 
dem Hintergrund der weiter voranschreitenden 
Globalisierung, der zunehmenden Digitalisierung 
und auch der sich daraus ändernden Arbeitswelt. 
Diese Veränderungen dürfen nicht das bisherige 
Solidarprinzip umkehren und damit Sozialabbau 
und Leistungskürzungen voranzutreiben. Vielmehr 
muss das bisherige Solidarprinzip den neuen Her-
ausforderungen angepasst werden.

Die Unterfinanzierung der Sozialkassen ist jedoch 
nicht erst durch die aktuelle Krise entstanden. 
Hierfür sind vor allem die jahrelange Politik der 
Deregulierung des Arbeitsmarktes, die Auswei-
tung der geringfügigen Beschäftigungsverhält-
nisse und damit die sinkende Lohnentwicklung 
verantwortlich. Gleichzeitig ist es der Politik nicht 
gelungen, die entstandene Finanzlücke in den 
 sozialen  Sicherungssystemen mit anderen Staats-
einnahmen durch staatliche Investitionen oder 
durch den  Abbau der Staatsverschuldung auszu-
gleichen –  sowie die Politik es ebenso versäumt 
hat,  wirkungsvolle Maßnahmen gegen die Arbeits-
losigkeit und den „Demografischen Wandel“, der 
 mittlerweile im Gang ist, umzusetzen.

Folglich bleibt dieser Politik heute nichts anderes 
übrig, unter dem Deckmantel “Eigenverantwor-
tung statt Solidarprinzip“, alte, junge und kranke 
Menschen, Arbeitslose, Arbeitnehmer und Beamte, 
Männer und Frauen, Auszubildende und Studenten 
gegeneinander auszuspielen und gleichzeitig den 
gegenwärtigen Abbau von Sozialleistungen, die 
Erhöhung des Renteneintrittsalters oder die Priva-
tisierung der Daseinsvorsorgebereiche als Instru-
ment zur Krisenüberwindung zu begründen.

Die EVG wendet sich entschieden gegen  diese 
 ungerechte, entsolidarisierende und krisenver-
schärfende Entwicklung. Dazu gehört zwingend die 
Weiterentwicklung des Solidarprinzips im Sozial-
staat.

EVG AKTIVITÄTEN | Arbeitsprogramm 2020 

Sozialpolitik
Die Sozialpolitik der Koalition von CDU/CSU und 
SPD ist Spiegelbild der Umbrüche in der deut-
schen Parteienlandschaft. Europa- und Land-
tagswahlergebnisse aber auch Meinungsumfra-
gen beeinflussen die Regierungspolitik in einer 
Art und Weise, die es den drei Parteien immer 
schwerer macht Kompromisse in Sachfragen zu 
finden. 

Diese Umstände machen es der EVG umso schwe-
rer, zum jetzigen Zeitpunkt zielgenau für 2020 so-
zialpolitische Vorhaben zu planen und diese um-
zusetzen. Davon unbenommen ist jedoch, dass 
die EVG jederzeit mit Konzepten Handlungs-, 
Aktions- und Kampagnenfähig ist. Dies immer 
auf der Grundlage der in unserer Satzung fest-
geschriebenen Ziele und der vom 2. Ordentlichen 
Gewerkschaftstag beschlossenen Programmatik.

Klar ist: In der Alterssicherungspolitik steht die 
EVG für eine generationengerechte, die Lebens-
leistung der Menschen anerkennende Renten-
politik, die ein Leben in Würde ermöglicht. Sollte 
eine Mehrheit innerhalb der Rentenkommissi-
on im März 2020 ein Votum abgeben wollen, in 
dem der Bundesregierung die Anhebung des 
Rentenalters, die Absenkung des Rentenniveaus 
oder andere für Arbeitnehmer*innen nachteilige 
Kürzungen empfohlen werden, wird die EVG die-
se – gemeinsam mit dem DGB und den anderen 
Einzelgewerkschaften – ablehnen und ihrerseits 
zukunftsfähige Vorschläge per Minderheitsvotum 
auf den Weg bringen.
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Die EVG ist seit vielen Jahren „Schrittmacherin“ 
wenn es darum geht, notwendige Veränderungen 
im Bereich der Sozialpolitik – im Sinne von Ar-
beitnehmer*innen und Senior*innen – innerhalb 
der Gewerkschaftsbewegung und gegenüber der 
Politik zu artikulieren und durch aktives Handeln 
auf den Weg zu bringen. Dies geschah und ge-
schieht für alle Sozialsysteme. Egal ob solidari-
sche und generationengerechte Alterssicherung, 
einer finanzierbaren, vorsorgenden und huma-
nen Gesundheits- und Pflegepolitik oder auch 

einer Wohnungspolitik, die Arbeitnehmer*innen 
und Senior*innen wohnen zu bezahlbaren Mieten 
ermöglicht. All diese riesigen Themenkomplexe 
wurden jeweils zu einer Zeit von uns problema-
tisiert, in denen die Politik diese Probleme noch 
nicht erkannt hatte oder noch nicht zu Verände-
rungen und Reformen bereit war.

Die EVG wird auch weiterhin alles daran setzen, 
die Sozialpolitik – im Sinne ihrer Mitglieder – zu 
beeinflussen und zu gestalten. //

Die EVG steht für:

 → Existenzsichernde und gerechte  
Renten- und Versorgungspolitik : 

Die gesetzliche Rentenversicherung und die 
 Beamtenversorgung müssen in ihren Grund-
strukturen erhalten bleiben. 

•  Wer 40 Jahre oder mehr gearbeitet hat, des-
sen Rentenansprüche müssen oberhalb der 
Grundsicherung im Alter liegen. Gleiches gilt 
für Rentnerinnen und Rentner wegen Erwerbs-
minderung.

•  Private oder betriebliche Altersvorsorge darf 
bei der Grundsicherung im Alter nicht ange-
rechnet werden.

•  Wir treten für eine Entfristung der abschlag-
freien Rente ab dem 63. Lebensjahr nach  
45 Berufsjahren ein.

•  Wir fordern die nachhaltige Stabilisierung 
des gesetzlichen Rentenniveaus über das Jahr 
2030 hinaus. Dies bedeutet für uns, die Stabi-
lisierung auf heutigem Stand von 48 % und mit 
dem Ziel einer weiteren Anhebung auf etwa 
50 %. Dafür sind die wirtschaftlichen und be-
schäftigungspolitischen Rahmenbedingungen 
zu schaffen.

•  Langfristig treten wir für die Schaffung eine 
Erwerbstätigenversicherung ein. Diese soll 
ausdrücklich auch Selbstständige und neue – 
noch zu ernennende – Beamte mit einbeziehen.

Gemeinsam mit dem DGB werden wir uns dafür 
einsetzen, dass die gesetzliche Rente zukunfts-
sicher gestaltet und verbessert wird. Dabei ist 
der individuellen Lebens- und Arbeitssituation 
(z. B. Schicht- und Wechseldienst) Rechnung zu 
tragen. Gleiches gilt für eine gerechte Versor-
gungspolitik.

•  Wir fordern eine gerechte und nachhaltige 
Finanzierung der Gesetzlichen Rentenver-
sicherung. Dazu gehört auch, dass gesamt-
gesellschaftliche Aufgaben aus Steuern des 
Bundeshaushaltes und nicht aus Beiträgen zur 
Rentenversicherung finanziert werden.

•  Eine weitere Erhöhung der Regelaltersgrenze 
lehnen wir ab.

•  Die Rentenwerte Ost und West müssen 
schnellstmöglich angeglichen werden.

 →  Betriebliche Altersvorsorge: 

Die EVG wird sich weiter für eine Verbesse-
rung der betrieblichen Altersvorsorge für alle 
 Beschäftigten einsetzen.

•  Eine flächendeckende Stärkung – und damit 
Förderung – der betrieblichen Altersvorsorge 
ist für uns ein wichtiges Mittel zur Bekämpfung 
der Altersarmut. Gesetzliche und betriebliche 
Rente bieten zusammen die Chance auf eine 
bessere Lebensqualität im Alter. Dazu sind 
die von uns vehement geforderte Abschaffung 
der Vollverbeitragung von Betriebsrenten zur 
Kranken- und Pflegeversicherung und die Er-
höhung der Einkommensgrenze für die Förde-
rung von Geringverdiener(inne)n auf 2.500 € 
in der betrieblichen Altersvorsorge wichtige 
Voraussetzungen.

•  Die EVG wird auch weiterhin mit allen ihr zur 
Verfügung stehenden Mitteln versuchen, die 
Problematik der Altersversorgung Deutsche 
Reichsbahn (AVDR) durch den Ausbau des 
Betriebsrentenzuschusses einer Lösung zuzu-
führen.

•  Die EVG wird sich für die Rücknahme der Kür-
zung der Witwenversorgung von 60 % auf 55 % 
des Ruhegehaltes des Verstorbenen für die 
ab dem 01.02.2002 geschlossenen Ehen nach 
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dem Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) 
§§ 17 bis 20 einsetzen. Die gleichen Änderun-
gen fordern wir für die Gesetzliche Rentenver-
sicherung.

 →  Solidarprinzip statt Zwei-Klassen-Medizin: 

Eine gerechte und zukunftsfeste Finanzierung 
der gesetzlichen Krankenversicherung kann nur 
durch das Modell einer sozialen Bürgerversiche-
rung gesichert werden. In diese sind neue Beam-
te mit einzubeziehen. 

Die Anforderungen an eine solidarische 
Bürgerversicherung wären:

•  Überführung aller Kassen und freies Wahl-
recht der Versicherten

•  Einkommensbezogene Beiträge

•  Angleichung der Beitragsbemessungsgrenze 
nach oben und unten. Dadurch erfolgt eine 
angemessene Begrenzung der Beitragsbelas-
tung aller.

•  Einen vom Beitrag unabhängigen individuel-
len Leistungsanspruch

•  Ausbau des Steuerzuschusses als dritte  
Finanzierungssäule

Die Einführung der Bürgerversicherung muss 
folgende Schritte umfassen:

•  Selbstständige und neue Beamte sind in die 
Bürgerversicherung einzubeziehen.

•  Beitragsberechnung nur nach individuellem 
Einkommen

•  Einheitliche Vergütung der ärztlichen Leistun-
gen nach Vergütung der Gesetzlichen Kran-
kenkassen

•  Die über den Leistungskatalog der solidari-
schen Bürgerversicherung hinaus gehenden 
Leistungen können über Zusatzversicherun-
gen abgedeckt werden.

Vor Einführung der sozialen Bürgerversicherung 
ist paritätische Beitragsfinanzierung innerhalb 
der GKV wiederherzustellen. Die Kassen erhalten 
ihre volle Autonomie über ihre Beiträge zurück. 

Für Beamtinnen und Beamten wird – wie für  
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger – gesetzlich die Möglichkeit geschaf-
fen, sich bei einer gesetzlichen Krankenversi-
cherung zu versichern.

 → Gesundheitsvorsorge: 

Die Gesundheitsvorsorge, die Aufklärung und 
Vorbeugung müssen einen höheren Stellenwert 
erhalten. Die Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens sind nach einer hohen und wohnortnahen 
Versorgungsqualität mit allen notwendigen Ge-
sundheitsleistungen, mit mehr Transparenz in 
der Versorgung und mit ausreichendem Perso-
nal weiterzuentwickeln. Die EVG wird sich dafür 
einsetzen, dass diese zusätzlichen Aufwendun-
gen, die von den Mitgliedern der KVB geleistet 
werden, zur Senkung bzw. Stabilisierung der 
KVB-Beiträge angewendet werden.

 → Ausbau von Pflege und Betreuung: 

Grundsätzlich gilt, dass sich die Pflege an 
der Würde des Menschen orientieren muss. 
Die Pflegeversicherung muss analog der 
Bürgerversicherung finanziert werden. Ein  
Pflege-TÜV muss bundeseinheitlich, transparent 
und vergleichbar herbeigeführt werden. Das 
Pflegepersonal muss qualifiziert und gerecht 
bezahlt werden. Die Freistellung für Pflege nach 
dem Pflegezeitgesetz sollte von der EVG weiter 
tarifvertraglich vorangetrieben werden. Pflege-
zeiten müssen Erziehungszeiten sozialrechtlich 
gleichgestellt werden.

 → Betriebliche Sozialeinrichtungen: 

Betriebliche Sozialeinrichtungen müssen er-
halten und ausgebaut werden. Der Finanzrah-
men muss auf hohem Niveau bedarfsgerecht 
sichergestellt werden. Die Werbung muss ziel-
gruppenorientiert gestaltet und breit gestreut 
werden. Das ehrenamtliche Engagement in den 
betrieblichen Sozialeinrichtungen wird durch 
die Arbeitsverdichtung und Flexibilisierung der 
Arbeitszeit immer schwieriger. Hierzu bedarf es 
eines Tarifvertrages mit verpflichtender betrieb-
licher Freistellungsregelungen.

 →  Inklusion – Mitgestaltung, Mitbestimmung 
und Teilhabe aller Menschen: 

Die ausnahmslose Mitbestimmung und Teilhabe 
aller Menschen ist das Ziel der Behindertenpo-
litik der EVG. Das bedeutet, die Förderung und 
Verwirklichung des barrierefreien Zugangs unter 
Berücksichtigung der Individualität im vollen 
Umfang zu allen sozialen, gesellschaftlichen 
und betrieblichen Bereichen. Dafür müssen für 
Menschen mit Handicap die Voraussetzungen in 
der Gesellschaft geschaffen, ausgebaut und ge-
sichert werden. Durch eine offensive Diskussion 
setzt sich die EVG auf allen Ebenen weiterhin für 
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eine fortschrittliche Inklusion ein. Für die EVG 
ist Behindertenpolitik eine zentrale Aufgabe, die 
durch alle Organe und Gremien gefördert und 
unterstützt wird. Die EVG fordert vom Gesetzge-
ber, die Beschäftigungsmindestquote nach § 71 
SGB IX von derzeit 5 % auf 6 % anzuheben. So-
lange diese gesetzliche Änderung nicht erfolgt 
ist, wird die EVG die Arbeitgeber in ihrem Orga-
nisationsbereich auffordern, freiwillig die 6 % 
Beschäftigungsminderungsquote zu realisieren 
und ausreichende Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für behinderte Menschen 
zu schaffen.

 → Bundesseniorenvertretungsgesetz: 

Die EVG fordert weiterhin ein Bundessenioren-
vertretungsgesetz. Mit diesem Gesetz soll die 

Teilhabe von Seniorinnen und Senioren an der 
Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen 
den Generationen innerhalb unseres Sozialstaa-
tes gesichert werden. Unsere Gewerkschaft wird 
weiterhin gemeinsam mit dem DGB und seinen 
Mitgliedsgewerkschaften sowie verschiedenen 
Sozial- und Wohlfahrtsverbänden Initiativen er-
greifen, um ein solches Gesetz durchzusetzen.

 → Wohnen: 

Wohnen darf nicht zum Luxus werden. Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern, Beamtinnen 
und Beamten, Seniorinnen und Senioren muss 
auch in Ballungsräumen bezahl-barer, qualitativ 
guter Wohnraum zur Verfügung stehen. Der Be-
stand der heutigen Eisenbahnerwohnungen ist 
auch für die Zukunft zu sichern.
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BAUSTEIN 6 
FÜR JUNGE MENSCHEN UND IHRE ZUKUNFT

Junge Menschen sind unsere Zukunft: Jugendliche 
müssen durch unser solidarisches Handeln in al-
len ihren Lebens- und Ausbildungsphasen ausrei-
chend und erforderlich unterstützt werden, sonst 
geben wir unsere Zukunft auf. Die Folgen der Ar-
beitsmarktderegulierungen in der Vergangenheit 
und gleichermaßen die Krisenkosten haben ins-
besondere die Ausgangslage der Jugendlichen ver-
schlechtert.

Überall in Europa sind Jugendliche von Massenar-
beitslosigkeit betroffen und werden immer häufiger 
in sogenannten asymmetrischen Arbeitsverhältnis-
sen ausgebeutet. Die jungen Menschen sind es, die 
vor vollen und schlecht ausgestatteten Schulen 
und Universitäten stehen, weil der Staat kein Geld 

mehr für eine bedarfsgerechte Bildungspolitik hat. 
Sie sind die Generation, die mit befristeten Arbeits-
verhältnissen, Leiharbeit, Kettenarbeitsverträgen 
oder verlängerten Probezeiten zu niedrigen Gehäl-
tern ihren Berufseinstieg machen. Sie sind es, die 
nach der Ausbildung oder Studium als Praktikanten 
ausgebeutet und gegen die Stammbeschäftigten 
oder Rentnerinnen und Rentner ausgespielt wer-
den. Sie sind es, die sich als Alleinlebende keinen 
guten Lebensstandard leisten können. Sie sind jetzt 
schon diejenigen, die länger für ihre Rente arbeiten 
müssen, die dann nicht zum Leben reichen wird.

Die Botschaft der EVG-Jugend lautet  
ganz einfach: Zeit zum Handeln – Übernehmen  
wir gemeinsam VERANTWORTUNG.

Die EVG steht für:

 → Übernahme von Auszubildenden und  
gerechte Ausbildungsvergütung

 → Demografischer Wandel: 

Die EVG fordert alle Unternehmen auf, aufgrund 
der Altersstruktur in den Betrieben und Unterneh-
men eine ausreichende Anzahl von Ausbildungs-
plätzen anzubieten. Kurz- und Funktions-ausbil-
dungen dürfen nicht auf Kosten einer klassischen 
Berufsausbildung ausgeweitet werden.

 → Gegen prekäre Beschäftigung: 

Die EVG wird sich vehement, nachhaltig und 
dauerhaft gegen Zeit- und Leiharbeit, Praktika, 
befristete Stellen, Befristungsketten und Mini-
jobs oder andere Jobs im Niedriglohnsektor en-
gagieren und diese atypischen und prekären Be-
schäftigungsformen für Jugendliche bekämpfen.

 → Ausbildungszahlen als Vergabekriterium: 

Die EVG fordert die zuständigen Regierungen in 
Bund und Ländern sowie Vergabestellen auf, bei 
SPNV-Vergabeausschreibungen dafür Sorge zu 
tragen, dass neben sozialen Aspekten auch der 
Ausbildungsfaktor, die Ausbildungsinfrastruktu-
ren und Entwicklungsmöglichkeiten für Jugend-
liche eine entsprechend hohe Berücksichtigung 

finden. Das Ausbildungsplatzangebot muss ne-
ben den Ballungsräumen auch gerade in der Flä-
che ausgebaut werden.

 → Ausbildungsbedingungen: 

Die EVG setzt sich für eine stetige Verbesserung 
der Ausbildungs- und Studienbedingungen in 
den Betrieben und Unternehmen ein. Die Ver-
mittlung von Ausbildungsinhalten und die ent-
sprechende Infrastruktur muss geschaffen und 
auf einem möglichst hohen und lernfördernden 
Standard gebracht werden.

 → Berufsausbildung: 

Die EVG wird für die Erhaltung der dreijährigen 
dualen Berufsausbildung, die Abschaffung von 
Schmalspurausbildungen und wertschöpfender 
bzw. rein gewinnorientierten Ausbildungsmaß-
nahmen, für rechtzeitige Übernahmeangebote 
in unbefristete und wohnortnahe Arbeitsplätze  
sowie für das Recht auf Ausbildungsplätze 
kämpfen. Die Ausbildungsverordnungen müs-
sen mit Blick auf die Herausforderungen der 
Digitalisierung und Arbeit 4.0 auf den Prüfstand 
gestellt werden. Eine duale, dreijährige, Berufs-
ausbildung muss immer Vorrang vor Kurz- und/
oder Funktionsausbildungen haben.
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 → Sicherstellung flächendeckender  
Jugendarbeit: 

•  Die EVG steht dafür, Jugendliche mit verstärk-
ter gewerkschaftlicher Jugendarbeit an die 
Organisation heranzuführen, ihnen jugendge-
rechte Strukturen und Beteiligungsmöglich-
keiten zu schaffen und die jungen Aktiven zu 
integrieren, zu aktivieren und zu emanzipie-
ren sowie europäische Jugendstrukturen zu 
schaffen und zu unterstützen. Die politische 
und gewerkschaftspolitische Bildung und ent-
sprechende Ausbildung unserer Funktionäre 
steht im Fokus der Jugendarbeit in der EVG.

•  Die EVG steht dafür, Raum für eigene Jugend-
politik zu schaffen, die von der Gesellschaft 
verstärkt unterstützt wird, mit dem Ziel des 
selbstbestimmten Lebens und der Abkehr 
von Abhängigkeit hin zur persönlichen Auto-
nomie zu gewährleisten. Die EVG wird für eine 
Stärkung des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
mit den politischen Widersachern streiten 
und eine Ausweitung auf alle Auszubildenden 
ohne Altersbegrenzung erwirken. Alle Nach-
wuchskräfte, unabhängig ihres Alters, sollen 
als Wahlberechtigte zur JAV-Wahl zugelassen 
werden.

EVG AKTIVITÄTEN | Arbeitsprogramm 2020 

EVG Jugend „Mach neu!“
Wir wollen kampagnenfähiger, schlagkräftiger 
und offener werden, um noch mehr Mitglieder zu 
begeistern, sich aktiv in die Arbeit der EVG Jugend 
einzubringen. Die EVG Jugend wird sich deshalb im 
ersten Halbjahr 2020 darauf konzentrieren den 
Neustrukturierungsprozess „EVG Jugend – Mach 
neu!“ abzuschließen. Darüber hinaus wollen wir 
die politische Arbeit und die Bildungsarbeit neu 
beleben. Gemeinsam wollen wir unterschiedliche 
Themen diskutieren und Kampagnen entwickeln, 
um die Interessen und Forderungen von unseren 
jungen Mitgliedern noch sichtbarer zu machen. 

JAV Wahl 2020
Eine große Rolle für die Arbeit der EVG Jugend 
werden, die in 2020 stattfindenden JAV-Wahlen 
spielen. Hierzu wollen wir wieder ein JAV-Wahlpro-
gramm, sowie unterschiedliche Materialien und 
Aktionen auflegen, um unsere Kandidat*innen 
bestmöglich zu unterstützen. //

•  Die EVG steht dafür, Lebenserfahrungen zwi-
schen den Generationen und die Diskussion 
über neue Gesellschafts-, Arbeits- und Alters-
sicherungsmodelle zu ermöglichen.

EVG AKTIVITÄTEN | Arbeitsprogramm 2020 

Austausch mit anderen  
Gewerkschaftsjugenden
Auch die Internationale Arbeit soll gestärkt wer-
den und neue Perspektiven ermöglichen. Gemein-
sam mit unseren Kolleg*innen aus Öster reich 
wollen wir eine bilaterale Gedenkstättenfahrt 
durch füh ren. Geplant ist außerdem eine Delega-
tionsreise zu unseren Kolleg*innen des israeli-
schen Gewerkschaftsverbands Histadrut. //

 → Startchance für ALLE Kinder und  
Jugendliche durch individuell fördernde, 
sozial orientierte und demokratisierte 
Bildungspolitik:

•  Die EVG Jugend steht dafür, die Ausgangslage 
und Startchance für ALLE Kinder und Jugendli-
chen durch eine starke gemeinschaftsfördern-
de, individuell fördernde, sozialorientierte 
und demokratisierte Bildungspolitik gerecht 
und fair zu gestalten. Dies setzt insbesonde-
re die Abschaffung des Bildungsföderalismus 
und damit eine einheitliche Anerkennungs-
pflicht in allen Bundesländern für einen ge-
setzlichen Bildungsurlaub von 10 Tagen, die 
uneingeschränkte Lernmittel- und Gebühren-
freiheit, den Ausbau von gemeinschaftlichen 
Ganztags- und Kindertagesstätten, modernen 
und jugend-freundlichen Schulformen sowie 
Universitäten ohne Studiengebühren und Stu-
dienbeiträge voraus. Dazu zählen ebenfalls 
die betrieblichen Angebote bei Auslandsauf-
enthalten, diese müssen den Nachwuchskräf-
ten, finanziell, möglich gemacht werden. 

•  Die EVG steht dafür, sich für die Verbesse-
rung und Sicherung qualitativ hochwertiger 
Bildungsinstitutionen und Bildungseinrich-
tungen einzusetzen, um somit einer weiteren 
Verschlechterung entgegen zu wirken. Die 
EVG setzt sich für den Ausbau von Mitbestim-
mungsstrukturen in den Schulen und Hoch-
schulen ein.
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BAUSTEIN 7 
FÜR STARKE GEWERKSCHAFTEN

Menschen sind das stabile Fundament der Gewerk-
schaften. Gewerkschaften sind entstanden aus dem 
Kampf der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
für bessere Löhne, Arbeits- und Lebensbedingun-
gen sowie für mehr Mitbestimmung, Gerechtigkeit 
und Demokratie.

Durch die Solidarität unserer im Berufsleben ste-
henden Mitglieder, unserer jugendlichen Mitglieder 
und unserer Seniorinnen und Senioren ist die EVG 
eine starke gesellschaftliche Kraft, die sich in allen 
Fragen des Staates, der Wirtschaft und Gesellschaft 
Gehör verschafft.

Die EVG steht für das Recht auf menschenwürdige 
und gute Arbeit sowie für die Anerkennung des 
Wertes der Arbeit in Staat, Gesellschaft und Wirt-
schaft. Die EVG steht für Vielfalt. Sie fördert auf 
Grundlage des Grundgesetzes aktiv die Chancen-
gleichheit und Teilhabe in Gesellschaft, Betrieb und 
Gewerkschaft unabhängig von Alter, Geschlecht, se-
xuelle Identität, Behinderung, ethnische Herkunft, 
Nationalität, Religion und Weltanschauung. Die 
EVG ist unabhängig von Arbeitgebern, Regierungen, 
Parteien, Religionen und Konfessionen. Die EVG 
widersetzt sich grundsätzlich antidemokratischen 
und faschistischen Bestrebungen und bekennt sich 
zur Abrüstung, Völkerverständigung und zu einem 
vereinten demokratischen Europa. Um die Lebens-
grundlagen der Menschen zu erhalten, fördert die 
EVG ein nachhaltiges umweltverträgliches Handeln 
und die Verwirklichung eines umfassenden Um-
welt- und Naturschutzes.

Starke Gewerkschaften bedeuten mehr soziale Ge-
rechtigkeit in Staat und Gesellschaft.

Allerdings haben die Gewerkschaften weltweit mit 
einem Rückgang ihrer Mitgliederzahlen zu kämp-
fen. Durch die hohe Arbeitslosigkeit, gefolgt von 
einem Strukturwandel, der auf die Einführung aty-
pische Beschäftigungsformen, die Ausweitung des 
Niedriglohnsektors, die Schaffung globaler Unter-
nehmensstrukturen, Lohnzurückhaltung sowie auf 
die Spaltung der Belegschaft und die Schwächung 
der Arbeitnehmerrechte ausgerichtet ist, sind die 
Gewerkschaften in den letzten Jahren in die Defen-
sive geraten. Die EVG ist sich bewusst, dass dieser 

Angriff auf die Arbeitsplätze und Arbeitsbedingun-
gen ein Angriff auf die Gewerkschafts- und Arbeit-
nehmerrechte ist. Dementsprechend müssen sich 
die Gewerkschaften mit diesem marktradikalen 
Strukturwandel entschiedener und effektiver aus-
einandersetzen.

Im Hinblick auf die schwerste Weltwirtschaftskri-
se seit 80 Jahren und der daraus folgenden sozi-
alen und ökologischen Schieflage, in der wir uns 
befinden und die gewiss das politische Handeln 
noch lange prägen wird, benötigen wir starke Ge-
werkschaften, die sich heute mehr denn je um die 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen 
kümmern müssen.

Aus der Erkenntnis, dass die Gewerkschaftsorga-
nisation der Kern unserer Arbeit ist, beteiligen wir 
unsere Mitglieder nachhaltiger, bewegen sie zielge-
richteter zum Mitmachen, mobilisieren sie besser 
und gewinnen viele neue Mitglieder hinzu. Dies ma-
chen wir mit Überzeugung und Selbstbewusstsein. 

EVG AKTIVITÄTEN | Arbeitsprogramm 2020 

Mitgliederwerbekonzept für 
Quereinsteiger*innen:
Der private und berufliche Werdegang unserer 
Kolleg*innen ist vielseitig und wechselhaft. Ent-
wicklungswege ändern sich und private sowie be-
rufliche Umbruchsituationen gehören zum Alltag. 
Immer mehr Beschäftigte werden als Quereinstei-
ger*innen im Verkehrsmarkt tätig und finden bei 
uns ihre gewerkschaftliche Heimat. 

Sie ergänzen die Vielfallt der „traditionellen 
 Eisenbahner*innen“ um die Stufe des beruflichen 
Werdeganges außer halb des Verkehrsmarktes. Die 
Spanne reicht von der Hochqualifizierten (z. B. In-
genieurin) bis zum funktionsausgebildeten  Bäcker. 
Es gibt nicht den einen Prototypen von Quer-
einsteiger*innen. Vielmehr gibt es verschiedene 
Einstiegsformen und persönliche Geschichten. 
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Wir wollen Umbruchsituationen als Ansprache-
momente für uns nutzen. Quereinsteiger*innen 
haben andere Anforderungen und benötigen eine 
andere Ansprache sowie einen eigenen Prozess, 
um sie als aktive Mitglieder zu gewinnen und zu 
binden.

Wir benötigen daher Zeit und mehrere Kontaktsitu-
ationen. Quer- oder Neueinsteiger*innen werden 
ganzjährig eingestellt, daher ist dies eine Jahres-
aufgabe für unsere Gesamtorganisation und eine 
Herausforderung für die ehren- und hauptamtli-
chen Kolleg*innen vor Ort. 

Wir werden einen Prozess entwickeln, der mehrere 
Ansprachemomente mit Aktivitäten verbindet. Wir 
definieren mehrere feste Aktionszeiträume im lau-
fenden Jahr, in denen wir neu eingestellte Beschäf-
tigte gesondert ansprechen und hervorheben.

Wir entwickeln für jeden Betrieb die passende 
Strategie. Nach der Pilotphase im Jahr 2019 wer-
den wir 2020 mit einem Regelprozess beginnen.

Mitgliederrückgewinnung
Mitglieder verlassen die EVG aus den unterschied-
lichsten Gründen. Dabei gibt es Austrittsgründe 
und Ursachen, die wir nicht verhindern können. Es 
gibt aber auch Ansatzpunkte, um diese Mitglieder 
wieder zurück zu gewinnen. 

Nach einer intensiven Phase der Analyse und des 
Benchmarks werden wir das Thema der Mitglie-
derrückgewinnung intensiv ausbauen. Neben 
der Wertschätzung der engagierten Kolleg*innen 
werden wir neue Bildungsangebote erarbeiten, 
Austauschplattformen organisieren und unsere 
aktuellen Prozesse verbessern. Wir werden klare 
Verantwortlichkeiten definieren und unsere Mit-
gliederrückgewinnung so betrieblich / so regional 
wie möglich aufstellen. Die beste Ansprache, Wer-
bung und Mitgliederrückgewinnung ist immer vor 
Ort / im Betrieb. Darüber hinaus wird aber stets im 
Fokus stehen, Austritten von Mitgliedern entge-
genzuwirken.

Unsere Erfolge in der Mitgliederwerbung wollen 
wir auch in der Mitgliederrückgewinnung bestäti-
gen. //

Mitglieder, die in der EVG ihre gewerkschaftliche 
Heimat gefunden haben, binden wir mit attraktiven 
Leistungen und Angeboten zur Mitgestaltung an 
ihre EVG.
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20//45 – Intensivierung der Umsetzung  
der Arbeit nach dem Bausteinprinzip:
Der neue Arbeitsansatz 20//45 richtet sich an alle 
EVG-Mitglieder zwischen 20 und 45 Jahren – ge-
meinsam werden Themen erarbeitet und auch neue 
Formen der Gewerkschaftsarbeit erprobt. 20//45 
ist ein „Crossover“, d. h., es gibt keine neue Gre-
mienstruktur, sondern das Projekt ist übergreifend 
angelegt und schließt die „Entwicklungslücke“ 
nach der Jugendarbeit. Die Zielrichtung der Arbeit 
ist teilnehmer- und themenorientiert nach einem 
Bausteinprinzip konzipiert und legt den Hauptfo-
kus auf die jeweilige EVG-Region. Eine strategische 
Zusammenarbeit erfolgt mit dem Fonds soziale Si-
cherung in der Form, dass Themenfelder mit kon-
kreten Leistungen verbunden werden.

Es gibt zwei regionale Koordinator*innen in dem 
regionalen Netzwerk: den/die EVG-Netzwerker/in 
und den/die Fonds soziale Sicherung-Netzwerker/
in. Sie beleben die Umsetzung, erarbeiten Leis-
tungsangebote und sind Ansprechpartner*innen 
für die jeweiligen Multiplikator*innen, Kolleg*in-
nen sowie alle Parteien des Netzwerkes. 

Ende 2018 konnten wir mit dem neuen Arbeitsan-
satz 20//45 beginnen und haben zu Beginn unsere 
Kolleg*innen in den Betrieben befragt. An einer 
Umfrage haben sich 7.967 Kolleg*innen beteiligt. 
Auf Grundlage der Umfrageergebnisse entwickeln 
unsere Netzwerker*innen die zukünftigen Bau-
steine und entwickeln zusammen mit dem Fonds 
soziale Sicherung neue und zielgruppenorientierte 
Leistungen. 

Die Umfrage war auch ein Erfolg in der Frage der 
Aktivierung: 3.254 Kolleg*innen sind interessiert 
an Informationen oder an der aktiven Mitarbeit 
beim Arbeitsansatz 20//45. Auf Auftaktveranstal-
tungen in jeder Region haben sich auch die ersten 
Kollegi*nnen beteiligt und somit den Wirkungs-
kreis von 20//45 bereits kurz nach Arbeitsbeginn 
erweitert. Darauf bauen wir in 2020 weiter auf. 
Mit wechselnden Aktionen werden wir die unter-
schiedlichen Schwerpunkte und Interessenslagen 
der Kolleg*innen aufgreifen.

Lebenslinie
Die Ansprüche an eine Gewerkschaft sind unter-
schiedlich – je nach aktueller (beruflicher oder pri-
vater) Situation. Nachwuchskräfte haben andere 
Anforderungen als junge Familien oder Senior*in-
nen. Deutlich wird dies in (berufs-) biographischen 
Umbruchsituationen. Umbruchsituationen in der  
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beruflichen Biographie sind z. B. der Wechsel 
zwischen Ausbildung und Beruf, die Weiterent-
wicklung, berufliche Umorientierung oder der 
Ruhestand. Umbruchsituationen in der privaten 
Biographie sind z. B. der Auszug, die erste eigene 
Wohnung, Partnerschaften/Hochzeiten, Familien-
gründung/Kinder.

Die beruflichen und privaten Biographien existie-
ren nicht unabhängig voneinander sondern gehen 
parallel einher.

In jeder dieser Phasen sind unterschiedliche Punk-
te von besonderer Bedeutung. Diese Umbruchsi-
tuationen sind aber auch natürliche Ansprache-
momente, die wir als Gewerkschaft stärker nutzen 
wollen. Wir werden Lücken in unserem Arbeits- und 
Leistungsangebot parallel zur beruflichen/priva-
ten Lebenslinie schließen und für jede Umbruch-
situation den Ansprachemoment, z. B. durch neue 
Leistungen / Angebote, gestalten.

Aktivenmanagement
In unseren Umfragen und in der Arbeit vor Ort 
treffen wir immer wieder auf Kolleg*innen, die 
sich in der EVG aktiv beteiligen wollen. Um diese 
Rückmeldungen zu sichern und qualitativ zu be-
arbeiten, entwickeln wir das Aktivenmanagement 
in 2020 weiter. Nach erfolgter Rückmeldung zum 
Thema „Aktivität“ wird in unserer Mitgliederda-
tenbank MODAB vermerkt, dass der Kollege/die 
Kollegin sich aktiv beteiligen möchte. Ein zentra-
les Anschreiben an den Kollegen/die Kollegin wird 
automatisch versandt. In diesem Anschreiben wird 
für die Bereitschaft gedankt und auf verschiedene 
Beteiligungsmöglichkeiten verwiesen. In 2020 wird 
den interessierten Kolleg*innen ein gewerkschaft-
liches Rollenbuch zur Verfügung gestellt, in dem 
Beispiele zum Thema Engagement enthalten sind 
und über die verschiedenen Voraussetzungen und 
Möglichkeiten aufgeklärt wird.

Nach dem zentralen Anschreiben werden die Kol-
leg*innen durch die Betriebs- oder Dienststel-
lengruppe oder die/den betreuende/n Gewerk-
schaftssekretär/in vor Ort angesprochen und in 
die Arbeit vor Ort eingebunden. 

Ausbau der Mobilisierungs- und Kampagnen-
fähigkeit:
Wir werden in Zukunft noch stärker auf die ver-
schiedenen Voraussetzungen der Kolleg*innen 
eingehen, d. h., wir beschreiben Tätigkeits- und 
Aktionsfelder klar, legen zeitliche Rahmen fest, 
arbeiten gremien- und betriebsübergreifend und 
bieten verschiedene thematische Aktionsformen 
an. Jede und Jeder soll sich entsprechend ihrer/
seiner Interessen und Voraussetzungen sowie in 
ihrem/seinem Sinne in der EVG einbringen können. 
Ziel ist es, in den Zeiten zwischen heißen Themen/
Kampagnenphasen immer wieder kleinere Anlässe 
zu schaffen, die zum aktiven Mitmachen mobili-
sieren und die Entwicklung fördern, um bspw. bei 
kommenden Konflikten von einer höheren Mobili-
sierungs- und Aktionsstufe in die Auseinanderset-
zung zu starten. 

Die strukturierte Aktionsplanung erhält Priorität 
und wir treiben sie zielgerichtet voran. Erfolge 
konnten wir bereits durch das EVG-Phasenmodell 
und die Orientierung an den Stufen der gewerk-
schaftlichen Aktivierung erzielen. Diese Erfolge 
wollen wir festigen und steigern. Dabei werden wir 
darauf achten, dass wir beteiligungsorientiert ar-
beiten, denn nur dann, wenn Kampagnen von un-
seren Mitgliedern getragen werden, werden diese 
auch in Zukunft erfolgreich sein. Wir nutzen kam-
pagnenorientierte Maßnahmen, erstellen zentrale 
Materialien und bieten Unterstützungs-, Weiterbil-
dungs- und Austauschplattformen an. Wir wollen 
noch stärker voneinander profitieren und den Aus-
tausch unter den Kolleg*innen fördern. 

Die Basis für die Steigerung der Mobilisierungs- 
und Kampagnenfähigkeit werden wir zentral wei-
ter ausbauen. Der Bereich Mitglieder-/Organisa-
tionsentwicklung wird in Zukunft noch intensiver 
das Thema Organisationsentwicklung angehen, 
denn hier laufen die Themen der Mobilisierung und 
alle Kampagnen zentral zusammen. Auch wird die 
Zusammenarbeit mit externen Experten verstetig 
und intensiviert. //
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Gezielte und solidarische Vertretung  
der Mitgliederinteressen:
Die EVG wird ihre Arbeit gezielt, solidarisch und 
noch besser auf die Mitgliederinteressen ausge-
richtet leisten und weiterentwickeln. Auf diese Wei-
se wollen wir für unsere Organisation werben. Um 
die Interessen und Ansprüche von allen und vielen 
neuen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tat-
kräftig durchzusetzen, muss die Solidarität und der 
gewerkschaftliche Organisationsgrad in der Ver-
kehrswirtschaft erhöht werden.

Im Einzelnen:
 Ausbau der gewerkschaftlichen Präsenz: Um die 
betrieblichen Interessenvertretung in den Betrie-
ben insgesamt zu stärken, wird die EVG in ihrem 
Organisationsgebiet die gewerkschaftliche Präsenz, 
Begleitung, Betreuung und Information erhöhen.

Stärkung der betrieblichen Interessenvertretung: 
Zur Durchsetzung der Beschäftigteninteressen sind 
die Betriebsräte und Personalräte, Betriebs- und 
Dienststellengruppenvorstände zu politischen 
Gremien weiterzuentwickeln sowie die Eigenver-
antwortung, fachliche Kompetenz und Bindung zu 
den Mitgliedern vor Ort durch Weiterqualifizierung 
zu stärken.
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Erstellung von Strategieplänen für alle  
Betriebs- und Dienststellengruppen/ 
Weiter entwicklung der Betriebs- und Dienst-
stellengruppenarbeit
Die Rolle der Betriebs- und Dienststellengruppen 
(BG/DG) als betriebliches politisches Gremium soll 
stetig weiterentwickelt werden. Die Mitglieder sol-
len sowohl persönlich, fachlich als auch politisch 
in die Lage versetzt werden, die Politik der EVG ak-
tiv zu gestalten.

Die Bedeutung freiwilligen Engagements in der 
Gesellschaft im Allgemeinen und in der EVG im Be-
sonderen nimmt stetig zu. Die Attraktivität eines 
Engagements in der Gewerkschaft steigt, hängt 
aber ganz erheblich von der Gestaltung vor Ort ab.

Mitarbeit in einer Gewerkschaft ist immer politi-
sches Engagement und damit verbunden ist ein 
gesellschaftlicher Gestaltungswille. Dies muss in 
der Arbeit vor Ort in den Betrieben und Dienststel-
len adressiert werden. Jede Form des Engagements 
ist dabei von Interesse, auch abseits oder quer zu 
satzungsgemäßen Gremien. Das Ziel ist es, die 
Betriebs- und Dienststellengruppen als Organi-

satoren des Engagements zu stärken. Projekthaf-
te Aktionen und Kampagnen zu begleiten und zu 
organisieren und interessierte Kolleg*innen einzu-
binden.

Die EVG ist vielfältig, dies spiegelt sich in der 
Vor-Ort-Situation wieder. Deshalb erarbeiten 
wir gemeinsam mit den Betriebs-/Dienststellen-
gruppen und den Gewerkschaftssekretär*innen 
Entwicklungsstrategien. Grundlage bilden hier 
Instrumente, die die Arbeit koordinieren und Un-
terstützung für eine nachhaltige und durchdachte 
Entwicklung bieten. Zusammen vereinbaren alle 
Beteiligten gemeinsame Ziele. Hierfür ist eine 
genaue, kontinuierliche und strukturierte Be-
triebsanalyse die Ausgangsbasis. Fundament der 
Arbeit sind unsere gewerkschaftlichen Entwick-
lungsstufen.

Die zentral erarbeiteten Instrumente und Hand-
lungshilfen unterstützen die Kolleg*innen vor 
Ort. Hierbei gibt es eine Vielzahl funktionierender 
Instrumente, die entsprechend der Situation vor 
Ort gewählt und eingesetzt werden können. Ent-
sprechend der jeweiligen Entwicklungsstufe und 
den betrieblich/örtlichen Herausforderungen und 
Zielen entwickeln wir passgenaue Strategien, Un-
terstützungsmöglichkeiten und Weiterbildungs-
maßnahmen. //

 Qualifizierung der Arbeitnehmervertreterinnen 
und Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsräten: Zur 
Gewährleistung der Aufgaben und zur Durchset-
zung der Beschäftigteninteressen ist eine ständige 
Qualifizierung der Arbeit-nehmervertreter/innen 
in den Aufsichtsräten der Unternehmen erforder-
lich. Analog dem Betriebsverfassungsgesetz sind 
Qualifizierungs-maßnahmen für Arbeitnehmerver-
treter/innen in Aufsichtsräten uneingeschränkt zu 
finanzieren. Dies gilt es gesetzlich zu verankern. 
Die Arbeit in Aufsichtsräten erfordert eine sehr 
hohe fachliche Kompetenz, die es gilt durch die 
Bildungsträger EVA gGmbH und EVA Bildung & Be-
ratung GmbH zu gewährleisten.

Sicherstellung der gewerkschaftlichen Bildungs-
arbeit: Die EVG wird die gewerkschaftlichen The-
men wie Organisationsentwicklung und Mitgliede-
rentwicklung und Mitgliederwerbung, Tarifpolitik, 
Arbeitnehmer-rechte, mit den globalen, ökonomi-
schen und ökologischen Fakten sowie der Migrati-
on und Integration, in Seminarangeboten der poli-
tischen Bildung aufnehmen und auf Grundlage der 
gewerkschaftlichen Werte nach neuesten pädagogi-
schen Erkenntnissen vermitteln.
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Stärkere Etablierung der Gewerkschaften in der 
Öffentlichkeit: Die EVG steht dafür, die 150 jährige 
Geschichte der Arbeiter- und Gewerkschafts-be-
wegung gemeinsam mit dem DGB in der Öffent-
lichkeit und insbesondere an den allgemeinbil-
denden Schulen und Hochschuleinrichtungen als 
Teil demokratischer und kultureller Entwicklung in 
Deutschland und Europa zu etablieren, um Gesell-
schaft und insbesondere die Jugend über die Not-
wendigkeit sozialer Gerechtigkeit und Solidarität 
weiter aufzuklären.

 Ausbau moderner Medien- und Kommunikations-
mittel: Die EVG wird sich mit den gewerkschaft-
lichen Themen wie Organisation, Tarifpolitik, Ar-
beitnehmerrechte, Beamtenpolitik, Jugendpolitik, 
Seniorenpolitik, Migrationspolitik sowie dem de-
mografischer Wandel und den globalen, ökonomi-
schen und ökologischen Fragestellungen in ihren 
Medien auseinandersetzen. Diese Aufgabe kann 
nur geleistet werden, wenn die EVG-Medien sich 
ständig nach den neusten Erkenntnissen der Medi-
engesellschaft weiterentwickeln und sich nach den 
Bedürfnissen der Mitglieder ausrichten. 

 Verbündete und Bündnisse national, europaweit 
und international schaffen: Die EVG wird sich aktiv, 
innovativ und mit möglichst vielen gemeinsamen 
Verbündeten auf örtlicher, nationaler, europäischer 
und internationaler Ebene mit abgestimmten Stra-
tegien, Aktivitäten und Aktionen für die Belange 
und Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sowie Seniorinnen und Senioren einsetzen. 
Gleichzeitig setzt sich die EVG für eine aktive Ver-
netzung der Gewerkschaftsjugend auf europäischer 
und internationaler Ebene, besonders im Rahmen 
der ETF-Mitgliedschaft, ein.

EVG als Arbeitgeber: Die EVG fühlt sich verpflichtet, 
Maßnahmen zu ergreifen, die es uns ermöglichen, 
effizienter und effektiver den sozialen und ökolo-
gischen Ansprüchen gerecht zu werden. So sollen 
innerhalb der Verwaltung, bei Veranstaltungen und 
Konferenzen nachhaltige und effiziente Produkte 
verwendet werden und beim externen Einkauf Un-
ternehmen ausgewählt werden, die den gewerk-
schaftlichen Ansprüchen gerecht werden.
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BLICK IN DIE ZUKUNFT – WIR WAGEN IHN  !

Wir leben in einer Zeit rasanter Veränderungen. Auch der Ver-
kehrsbereich ist einem permanenten Wandel unterworfen. Ganz 
egal, welche Entwicklungen sich abzeichnen, wir wollen gewappnet 
sein. Denn es gibt viele Möglichkeiten, die Zukunft der EVG zu ge-
stalten. Uns kommt zugute, dass wir reichlich Erfahrung mit ganz 
unterschiedlichen Veränderungsprozessen haben – angefangen 
von der Bahnreform über den Zusammenschluss von TRANSNET 
und GDBA bis hin zu neuen zukunftsweisenden Tarifverträgen. Wir 
haben aus nötigen Veränderungen immer das Beste gemacht. 

Natürlich können wir die Zukunft nicht vorher-
sagen. Aber wir können verschiedene Szenarien 
entwickeln, Handlungsmöglichkeiten beschreiben, 
längerfristige Ziele und Strategien festlegen. Da-
durch, dass wir offen im Denken sind, müssen wir 
uns nicht festlegen, können neue Wege beschreiten 
und so gemeinsam einen zukunftsfesten Kurs für 
unsere EVG bestimmen.

Die Frage ist: Wo wollen wir als EVG im Jahr 2030 
stehen? Es gilt ein belastbares Bild zu beschreiben, 
wie sich unser Organisationsbereich in den nächs-
ten 13 Jahren entwickeln wird. Und der Verkehrs-
markt – die Schiene, der Bus und deren Umfeld.

Vom Dialog und der Analyse kommen wir zum Han-
deln. Am Ende kennen wir unsere Optionen, wissen, 
welche Möglichkeiten es gibt, unsere Ziele zu er-
reichen und können uns entscheiden. Nach dieser 
Systematik wollen wir künftig zur „permanenten 
Drüberschau“ verfahren.

„Weichenstellung 2030“ ist dieser spannende Pro-
zess überschrieben. Wir stecken mitten drin. Wenn 
wir weiterhin erfolgreich sein wollen, müssen wir 
sie gestalten. Das tun wir – gemeinsam.
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DIE SECHS HANDLUNGSFELDER

Der Ideenraum* soll ein Ort sein, an dem wir gemeinsam  
die EVG stark und erfolgreich bis in das Jahr 2030 gestalten. 

Dazu gibt es sechs Handlungsfelder.

Vielfalt
EVG – schafft Voraussetz-
ungen, dass die Vielfalt 

ihrer Mitgliedschaft
in allen Arbeits- und 

Entscheidungsgremien 
abgebildet wird.

Bewegliche  
Organisation

EVG – wir sind gemein-
sam da, wo es gilt, 

Lösungen für unsere 
Mitglieder zu finden.

Nachhaltigkeit
EVG – Verbesserungen 

herbeiführen, die  
auf Dauer auf unser  

Ziel einzahlen.

Mitmachgewerkschaft
EVG – Raum bieten  

für Beteiligung.

Kollektiv stärkt  
individuell

EVG – durch gemein-
sames Handeln dem 

Einzelnen Raum geben.

Wir leben Gemeinschaft
EVG – das WIR Gefühl 
ausbauen und weiter 

mit Leben füllen.

Konzentration auf die  
Kernaufgaben:

• Tarifpolitik

• Arbeitsrecht

• Mitbestimmung

• Politik/Verkehrspolitik

• Sozialpolitik

• Beamtenpolitik

*  Mehr zum Ideenraum:  
Hier klicken!
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